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Ein neuer Anfang 
Dies ist die letzte Ausgabe der etem – wie Sie sie ken-
nen. Im neuen Jahr wollen wir gemeinsam mit Ihnen 
neue Wege gehen. Konkret heißt das: Wir wollen künftig 
noch mehr auf die Bedürfnisse der überwiegenden Mehr-
heit unserer Mitgliedsbetriebe eingehen. 

Rund 80 Prozent der bei der BG ETEM versicherten Unter-
nehmerinnen und Unternehmer führen kleine und mittle-
re Unternehmen – meist mit weniger als 10 Beschäftig-
ten. Diese Frauen und Männer müssen viele Aufgaben 
bewältigen. Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz 
sind für sie im wahrsten Sinne des Wortes Chefsache. 
Um sie noch besser zu unterstützen, ordnen wir unser In-
formationsangebot neu. 

Die neue etem bietet vertiefte Fachinformationen künf-
tig vor allem im Onlinemagazin unter etem.bgetem.de – 
aktuell und permanent verfügbar. Dafür wollen wir das 
gedruckte Magazin mit mehr Nutzwert für Kleinbetriebe, 
Praxistipps und Checklisten stärken. In dieser Ausgabe 
finden Sie neben zahlreichen Themen aus dem betrieb- 
lichen Alltag einen ersten Ausblick auf die neue etem. 
Wir sind gespannt, was Sie davon halten.

editorial
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Freiwillig Versicherte und kraft Satzung pflichtversi-
cherte Unternehmerinnen und Unternehmer können 
unter Berücksichtigung der Mindest- und Höchstver-
sicherungssumme die Versicherungssumme frei 
wählen. Sie ist Grundlage für die Beitragsberech-
nung sowie für Versicherungsleistungen (z. B. Ver-
letztengeld, Verletztenrente). Seit 01.01.2015 beträgt 
die Höchstversicherungssumme 84.000 Euro. 
Die Mindestversicherungssumme errechnet sich aus 
der gesetzlich festgelegten Bezugsgröße, einer„Re-
ferenzgröße“ für die gesamten Sozialversicherung. 
Ab 1. Januar 2021 beträgt sie 28.800 Euro.

Die Pflichtversicherungen der Unternehmerinnen 
und Unternehmer (ohne Höherversicherung) sowie 
die auf Basis der Mindestversicherungssumme ab-
geschlossenen freiwilligen Versicherungsverträge 
werden automatisch angepasst und mit der jeweils 
gültigen Mindestversicherungssumme weitergeführt. 
Die BG ETEM informiert ihre Versicherten im Dezem-
ber schriftlich über diese Änderung.

 → info
www.bgetem.de, Webcode 11712279

Mindestversicherungssumme wird angepasst

Die BG ETEM geht neue Wege, um die Beiträge ihrer Mitgliedsbe-
triebe so niedrig wie möglich zu halten. Dabei setzt sie seit Kur-
zem auch auf Künstliche Intelligenz, um Arbeits- und Wegeunfäl-
le zu analysieren. Wurden diese von betriebsfremden Dritten ver-
ursacht, versucht die BG ETEM die entstandenen Kosten zurück-
zubekommen. 
Mit Erfolg: Bereits in der Entwicklungsphase erzielte sie Mehr- 
einnahmen von bislang ca. 1,1 Mio. Euro. Das trägt dazu bei, die 
Mitgliedsbetriebe bei den Beiträgen zu entlasten. Dafür wurde 
die BG ETEM beim 19. eGovernment-Wettbewerb mit dem ersten 
Preis in der Kategorie „Bestes Projekt zum Einsatz innovativer 
Technologien 2020“ ausgezeichnet.

Der Mensch entscheidet
Die Künstliche Intelligenz (KI) hat aus den Daten von mehr als 
einer Million vergangener Unfälle gelernt. Ein zusätzlicher Algo-
rithmus findet und kategorisiert Schlagwörter in der Unfallbe-
schreibung. Auf diese Weise liefert die KI Informationen zu Ar-
beitsunfällen, bei denen schwer einzuschätzen ist, ob Kosten 
wieder eingetrieben werden können. 
Das neue Verfahren stellt den Beschäftigten der zuständigen 
Regressabteilung Informationen und KI-Prognosen aller neuen 
Unfälle über ein Online-Tool zur Verfügung. „Die Entscheidung, 
für welche Fälle ein Regressverfahren gestartet wird, liegt weiter 
bei einem Menschen, wird jedoch enorm erleichtert“, unter-
streicht Jörg Botti, Mitglied der Geschäftsführung der BG ETEM. 
Durch die Umstellung des bisherigen manuellen Vorscreenings 
auf KI-unterstützte Vorprüfung werden Fälle mit höherer Erfolgs-
wahrscheinlichkeit bearbeitet und die Gesamteinnahmen ge-
steigert. 

Vor der Einführung des KI-gestützten Verfahrens musste viel 
Handarbeit geleistet werden. Die Sachbearbeiterinnen und 
Sachbearbeiter prüften jährlich rund 55.000 meldepflichtige Ar-
beitsunfälle. Insgesamt bearbeiten sie ca. 180.000 Arbeitsun-
fälle pro Jahr. Trotz des hohen Aufwands wurden manche Re-
gressfälle nicht entdeckt. Dadurch gingen Einnahmen verloren. 
Die BG ETEM bereitet sich darauf vor, KI auch bei anderen Pro-
zessen einzusetzen.

 → info
www.bgetem.de, Webcode 20517160

Auszeichnung für innovatives Verfahren

K ünstliche Intelligenz  
entlastet Betriebe 
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Geschäftsführer Jörg Botti erklärt im Video die Vorteile von Künstlicher  
Intelligenz. Den Film sehen Sie auf , Webcode 20381654.www.bgetem.de
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Das „Sichere Dentallabor“ ist das neue interaktive 
Branchenportal der BG ETEM. Es informiert Führungs-
kräfte, Arbeitsschutzexperten und Beschäftigte über 
relevante Vorschriften und Regeln zur betrieblichen 
Sicherheit und Gesundheit in zahntechnischen La-
boratorien. 
Das Portal unterstützt u. a. bei der Erfüllung bzw. Ein-
haltung rechtlicher Pflichten, Erstellung der Gefähr-
dungsbeurteilung sowie Förderung der betrieblichen 
Prävention. 
Über einen virtuellen Arbeitsbereich können per 
Mausklick branchenspezifische Informationen über 
Tätigkeiten, Arbeitsmittel und Schutzmaßnahmen 
abgerufen werden. In den themenspezifischen Bei-
trägen werden weitergehende Informationen zum je-
weiligen relevanten und aktuellen Regelwerk oder zu 
Präventionsangeboten der BG ETEM verknüpft. Darü-
ber hinaus ermöglicht die Plattform eine individuelle 
Zusammenstellung von Inhalten in ein speicher- und 
ausdruckbares PDF-Dokument.

 info→
sicheres-dentallabor.bgetem.de 

Im Januar 2021 erhalten alle Mitgliedsbetriebe sowie 
freiwillig versicherte Unternehmerinnen und Unter-
nehmer, deren Brutto-Beitrag für das Jahr 2019 min-
destens 1.000 Euro betrug, einen Vorschussbe-
scheid für das Umlagejahr 2020.
Die Ausgaben der BG ETEM werden durch die Mit-
gliedsunternehmen in einem nachträglichen Um- 
lageverfahren finanziert. Das bedeutet, dass die  
Berufsgenossenschaft mit der Finanzierung ihrer  
gesetzlichen Aufgaben in Vorleistung tritt. Zur  
Sicherstellung der Finanzkraft werden zwei Vor-
schüsse erhoben. Sie betragen jeweils ein Drittel 
des Brutto-Beitrags aus dem Vorjahr. 
Der für die Berechnung der Vorschüsse maßgebliche 
Brutto-Beitrag setzt sich zusammen aus dem Brutto-
betrag des BG-Beitrags, den Beiträgen aus der Las-
tenverteilung nach Entgelten und der Lastenvertei-
lung nach Neurenten. Unberücksichtigt bleiben et-
waige Beitragsnachlässe, Gutschriften, Säumniszu-
schläge oder Zinsen, die auf dem Vorjahresbescheid 
aufgeführt waren. 

Bitte stellen Sie mit einem Eintrag in Ihrem Kalender 
die Einhaltung der Zahlungsfristen 15.02.2021 und 
15.05.2021 sicher. Die geleisteten Vorauszahlungen 
werden in voller Höhe mit dem Beitrag verrechnet 
und mindern die Gesamtforderung aus dem Bei-
tragsbescheid für das Jahr 2020.
Sollten die an die Beschäftigten gezahlten Bruttoar-
beitsentgelte 2020 erheblich von den Entgelten ab-
weichen, die der Beitragsberechnung für das Jahr 
2019 zugrunde gelegt wurden, teilen Sie uns dies bit-
te unmittelbar nach Erhalt des Vorschussbescheides 
schriftlich mit. Nur dann können wir prüfen, ob die 
Vorauszahlungen gegebenenfalls angepasst werden 
müssen. Grund dafür ist, dass der Beitragsbescheid 
2019 aus systemtechnischen Gründen nicht automa-
tisch mit dem von Ihnen abgegebenen digitalen 
Lohnnachweis 2020 abgeglichen werden kann.

 info→
www.bgetem.de, Webcode 11197352

Neue Onlineplattform: „Sicheres Dentallabor“

Vorschussbescheid kommt im Januar
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Temposündern den  
Spiegel vorhalten
Die BG ETEM bietet ein neues Geschwindigkeits-
mess- und Anzeigesystem DSD (DataCollect Speed 
Display). Es kann wie viele andere Aktionsmedien 
kostenlos ausgeliehen werden. Mit dem System  
sollen Beschäftigte sensibilisiert werden, Geschwin-
digkeitsbegrenzungen auf dem Betriebsgelände ein-
zuhalten.
Das DSD kann über ein mitgeliefertes Tablet konfigu-
riert bzw. an betriebliche Gegebenheiten angepasst 
werden. Im Lieferumfang sind zwei Powerpacks ent-
halten, die witterungsgeschützt in einer Halterung 
untergebracht werden können. Es ist damit unab-
hängig von weiterer Stromversorgung. Gemessene 
Werte können gespeichert und Verbesserungen 
nachvollzogen werden.

 info und buchung→
www.aktionsmedien-bgetem.de → Verkehrssicher-
heit

Corona-Schutz durch  
richtiges Lüften
In Herbst und Winter wird regelmäßiges und richtiges Lüften 
noch wichtiger für den Infektionsschutz. Die Bundesregierung 
weist daher in einer Empfehlung darauf hin, dass vor allem von 
mehreren Personen genutzte Arbeitsräume „konsequent, inten-
siv und regelmäßig“ über Fenster und Türen zu lüften sind. Die 
DGUV konkretisiert das so:

 ▪ Büroräume stündlich über die gesamte Fensterfläche zwi-
schen 3 Minuten (im Winter) und 10 Minuten (im Sommer), 

 ▪ Besprechungs- und Seminarräume mindestens alle 20 Minu-
ten lüften.

Raumlufttechnische Anlagen sollen z. B. durch den Austausch 
von Filtern verbessert werden. Bei Umluft- und Mischluftanlagen 
sei zu prüfen, ob sie auf einen höheren Anteil an Frischluftzu-
fuhr nachgerüstet werden können.

 → info
www.bgetem.de/corona
www.bmas.de, Suchbegriff Lüften

Plakate jetzt bestellen
Nutzen Sie die Plakate der BG ETEM auch in Ihrem Be-
trieb. Sie lenken die Aufmerksamkeit der Beschäftigten 
auf Gefahren in Sachen Arbeitssicherheit und Gesund-
heitsschutz und regen zum Nachdenken an. Mitglieds-
betriebe können die Plakate kostenlos bestellen.

 → bestellen
www.bgetem.de, Webcode M20671043 
Telefon: 0221 3778-1020
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https://www.aktionsmedien-bgetem.de/index.php?category=expo&thema=4
https://www.bgetem.de/presse-aktuelles/themen-und-geschichten/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.bmas.de/SiteGlobals/Forms/Suche/Servicesuche_Formular.html?nn=5850050e-9f29-4b63-9f31-21e5baf19f6a&resourceId=1d3e1a58-232b-4e21-a731-16665f7919c5&input_=5850050e-9f29-4b63-9f31-21e5baf19f6a&pageLocale=de&templateQueryString=L%C3%BCften&sortOrder=score+desc&submit.x=0&submit.y=0&showNoGesetzesstatus=true
https://medien.bgetem.de/medienportal/medienart/plakate-2020


750.000
Arbeitsstätten und andere nicht zum Wohnen ge-
nutzte Gebäude bundesweit sind mit Raumlufttech-
nischen Anlagen (RLT-Anlagen) ausgestattet. Das hat 
die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) ermittelt. Nach ihren Erkenntnissen 
funktionieren 43 Prozent der Anlagen nur im Umluft- 
bzw. Mischluftbetrieb. Um diese RLT-Anlagen in 
Zeiten der Pandemie sicherer betreiben zu können, 
sollten Filter regelmäßig ausgetauscht oder – wenn 
möglich – durch höherwertigere Ausführungen er-
setzt werden. Die Bundesregierung empfiehlt den 
Austausch von Filtern der Klasse F7 durch Modelle 
der Klassen ISO ePM1 70 % (vormals F8) oder 
ISO ePM1 80 % (vormals F9). Sofern es technisch 
möglich ist, sollten sogar Hochleistungsschwebstoff-
filter (HEPA – H 13 oder H 14) eingesetzt werden.

→  info
www.bmas.de, Suchbegriff Lüften

 ↓ Termine
Aufgrund der aktuellen Lage werden viele öffentliche 
Veranstaltungen auch kurzfristig abgesagt oder ver-
schoben. Informieren Sie sich daher bitte online, ob 
und wann ihr Termin stattfindet. Bis Redaktions-
schluss lagen folgende Informationen zu diesen Ver-
anstaltungen vor:

▪ 17.-19.02.2021, Dortmund
elektrotechnik 2021 – Fachmesse für Gebäude-, 
Industrie-, Energie- und Lichttechnik inkl. Arbeits-
sicherheitsseminare für Auszubildende; 
besuchen Sie uns in Halle 6 am Stand 6.C32

▪ 09.-13.03.2021, Köln
IDS – Weltleitmesse der Dentalbranche

▪ 13.-16.04.2021, Frankfurt
prolight & sound – The Global Entertainment 
Technology Show for Light, Audio, Stage, Media + 
Events

→ aktuelle hinweise zu terminen
www.bgetem.de, Webcode 12568821

Bestellen Sie hier: , Webcode 20910551www.bgetem.de
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Plakat FAN-PL

Format DIN A2Plakat FAN-PL
Plakat FAN-PL

Format DIN A2
Format DIN A2

Postkarte 

FAN-PK

Klassisches 

Postkartenformat

Dispenser 

FAN-DP

Dispenser für ca. 

50 Postkarten

Zusammensteckbarer 

Aufsteller FAN-ZA

Für Tische oder 

Empfangstresen Die Fantastischen 5 in Aktion 
auf profi.bgetem.de

Holen Sie die
5 Sicherheitshelden
in Ihren Betrieb.
Und kämpfen Sie gemeinsam
gegen Stromunfälle.
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https://www.bgetem.de/arbeitssicherheit-gesundheitsschutz/praeventionskampagnen/fanta-5-gegen-stromunfaelle/fanta-5-gegen-stromunfaelle
https://profi.bgetem.de/check-jetzt-dein-risiko/themen/fuenf-helden-fuer-mehr-sicherheit/document_view
https://www.bgetem.de/


Elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
dürfen wegen der erforderlichen Qualifikation 
nur von Elektrofachkräften oder unter deren 
Leitung und Aufsicht errichtet, geändert und 
instandgehalten werden.

Die Elektrofachkraft

Am Puls der Zeit 

mensch & arbeit

8

Ü̃   bergeordnetes Ziel der Elektrotechnik  
  ist es, den Umgang mit elektrischen 

Anlagen und Betriebsmitteln sicher zu ge-
stalten. Um dies zu erreichen, gibt es viele 
Anforderungen in Gesetzen, Unfallverhü-
tungsvorschriften, Regeln und Normen. 
Dies soll gewährleisten, dass nur sichere 
elektrische Anlagen und Produkte zum Ein-
satz kommen. Die Herausforderung liegt 
darin, diese Anforderungen für den jeweili-
gen Einsatzbereich richtig umzusetzen. 

Um dies sicherzustellen wird in der Un-
fallverhütungsvorschrift „Elektrische An-
lagen und Betriebsmittel“ (DGUV Vor-
schrift 3) bereits seit 1979 gefordert, dass 
elektrische Anlagen und Betriebsmittel 
nur von einer Elektrofachkraft (EFK) oder 
unter Leitung und Aufsicht einer EFK er-
richtet, geändert und instandgehalten 
werden dürfen. Die EFK ist dafür verant-
wortlich, dass die jeweils erforderlichen 
elektrotechnischen Anforderungen umge-
setzt werden.

Qualifikation
In der DGUV Vorschrift 3 wurde der Begriff 
EFK erstmalig definiert und im Anschluss 
daran ins VDE-Normenwerk übernommen. 
Die Anforderungen an die EFK setzt sich 
aus mehreren Teilen zusammen:

1. Fachliche Ausbildung
Eine fachliche Ausbildung kann durch ei-
ne elektrotechnische Berufsausbildung 
erfolgen, die zu einem Bildungsabschluss 
führt – z. B. Geselle, Facharbeiter, staat-
lich geprüfter Techniker, Industriemeister, 
Handwerksmeister, Diplom-Ingenieur, Ba-
chelor oder Master. Anstelle einer elektro-
technischen Berufsausbildung kann die 
fachliche Ausbildung auch durch eine 
mehrjährige Tätigkeit mit Ausbildung in 
Theorie und Praxis nach Überprüfung 
durch eine EFK nachgewiesen werden. 
Dieser Nachweis muss dokumentiert wer-
den. Mit diesem Sonderweg ist allerdings 
keine Kurzausbildung gemeint. Am Ende 
dieser fachlichen Ausbildung, die mit ei-
ner innerbetrieblichen Prüfung abschließt, 

etem 06.2020
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wird ein vergleichbares Fach-
wissen wie bei einem der 
genannten elektrotechni-
schen Bildungsabschlüsse 
erwartet.

2. Kenntnisse und Erfah-
rungen
Darüber hinaus werden von 
der EFK Kenntnisse und Erfah-
rungen erwartet. Unter Kennt-
nisse werden alle erforderlichen 
Fähigkeiten verstanden, um elekt-
rotechnische Aufgaben sicher, ein-
wandfrei und ordnungsgemäß lösen zu 
können. Dazu sind insbesondere aktuelle 
handwerkliche Fertigkeiten und Wissen 
nötig – zum Beispiel 

 das sichere Handhaben von Mess- und 
Prüfgeräten,  

°

 die richtige Verwendung von Werkzeu-
gen,

°

 Kenntnisse über die fachgerechte Monta-
ge, Installation und Reparatur von elek-
trischen Anlagen und Betriebsmitteln, 

°

 die richtige Auswahl und die bestim-
mungsgemäße Nutzung von Schutzaus-
rüstung,

°

 das Lesen und Erstellen von Schaltungs-
unterlagen sowie

°

 die Fähigkeit zur richtigen Auswahl der
elektrotechnischen Schutzmaßnahme,
der zu installierenden Betriebsmittel
und des Installationsmaterials. 

°  
 
 

Auch muss die EFK eine fachgerechte 
Auswahl der erforderlichen Prüfungen 
treffen können und die verschiedenen 
Prüfschritte kennen, die bei der Errich-
tung oder nach der Instandhaltung erfor-
derlich sind. Für die Fehlersuche muss sie 
Kenntnisse über die verschiedenen Feh-
lermöglichkeiten und der gefahrlosen 
Durchführung der Fehlersuche besitzen.

Außerdem sind auf Seiten der EFK Kennt-
nisse in der Arbeitsorganisation wie das 
Einrichten und Absichern der Arbeitsstelle, 
die Leitung und Aufsicht von elektrotech-
nisch unterwiesenen Personen und deren 

Unterweisung notwendig. Nicht zuletzt 
muss sie die Fähigkeit besitzen, das not-
wendige Arbeitsverfahren auszuwählen.

Die Weitergabe von Erfahrungen durch 
gestandene Elektrofachkräfte ist enorm 
wichtig und nicht zu unterschätzen. Die 
erforderlichen Erfahrungen müssen durch 
die wiederholte Anwendung dieser Kennt-
nisse nachgewiesen sein. 

3. Kenntnisse der einschlägigen Bestim-
mungen
Die EFK muss zudem Kenntnisse über die 
für die zu übertragenden Arbeiten not-
wendigen einschlägigen Bestimmungen 
besitzen, z. B. 

 das staatliche 
und berufsge-
nossenschaftli-
che Regelwerk, 

°

 der Stand der 
Technik, der 
z. B. in VDE-Nor-
men niederge-
legt ist, sowie

°

 betriebsinterne Festlegungen und 
Werksnormen. 

°

Einschlägig ist eine Bestimmung immer 
dann, wenn sie für die jeweilige Tätigkeit 
gültig und zu beachten ist. Die drei ge-
nannten Anforderungen dienen dazu, 

dass eine EFK die ihr übertragenen Arbei-
ten beurteilen und mögliche Gefahren er-
kennen kann. Nur so kann sie sicherstel-
len, dass sie sich selbst, aber auch die 
Nutzer der elektrischen Anlage und Be-
triebsmittel bei deren Anwendung nicht 
gefährdet.

Kenntnisse aktualisieren
Die Kenntnisse und Erfahrungen der EFK 
müssen nachweisbar aktuell sein. Bei Be-
schäftigten, die beispielsweise mehrere 
Jahre fachfremd gearbeitet haben und 
dann wieder elektrotechnische Arbeiten 
durchführen sollen, muss zunächst über-

prüft werden: Sind 
die für die Aufgaben 
der EFK erforderli-
chen Fertigkeiten 
und Fachkenntnisse 
noch vorhanden? 
Oder müssen sie auf-
gefrischt oder er-
gänzt werden? 

Das gilt auch für 
die Aktualität der EFK-Kenntnisse über die 
einschlägigen Bestimmungen – insbe-
sondere das elektrotechnische Normen-
werk. Nach Jahrzehnten im Berufsleben 
ohne aufgefrischte Kenntnisse ist sicher 
zweifelhaft, ob die Normenkenntnisse 
noch aktuell sind. Der hohe Stellenwert 

Unter Kenntnisse werden alle 
erforderlichen Fähigkeiten ver-
standen, um elektrotechnische 
Aufgaben sicher, einwandfrei 
und ordnungsgemäß lösen zu 
können.
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einer regelmäßigen Weiterbildung wird 
damit unterstrichen.

Des Weiteren ist immer zu beurteilen, 
ob die Beschäftigten für den Bereich der 
Elektrotechnik, in 
dem sie eingesetzt 
werden sollen, die 
jeweiligen Anforde-
rungen erfüllen. 
Die Elektrotechnik 
erstreckt sich zum 
Beispiel über: 

 ° alle Spannungs-
ebenen und Fre-
quenzen; 

 E n e r g i e e r z e u -
gung und Anwen-
dung der elektrischen Energie;

°

 ° die ortsfeste Anlage bis zu den ortsver-
änderlichen Arbeitsmitteln;

 Verwendungen im Büro, in der Produkti-
on, in der Werkstatt, im Freien, auf der 
Baustelle, im öffentlichen Bereich oder 
in Versammlungsstätten;

°

 ° Anwendungen im medizinischen Bereich, 
der IT-Ausrüstung oder in Maschinen. 

Diese Aufzählung verdeutlicht, dass es 
nur theoretisch möglich ist, dass eine Per-

vorhandene Herdanschlussdose oder der 
Austausch eines Elektromotors. Wenn in 
einem Unternehmen eine solche Tätigkeit 
erforderlich ist, kann sie auch von einer 
Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkei-
ten (EFKffT) ausgeführt werden. 

Zuerst muss immer die genaue Tätigkeit 
festgelegt werden. Im zweiten Schritt ist 
qualifiziert zu beurteilen, ob diese Tätig-
keit überhaupt von einer EFKffT durchge-
führt werden darf oder ob für die Tätigkeit 
eine umfangreichere Qualifikation erfor-
derlich ist, die nur von einer EFK erfüllt 
werden kann. Danach muss in einer Ar-
beitsanweisung der genaue Ablauf der 
Tätigkeit beschrieben werden. Die Ausbil-
dung in Theorie und Praxis erfolgt schließ-
lich auf der Grundlage der Arbeitsanwei-
sung für die festgelegte Tätigkeit.

Die Ausbildungsdauer muss so bemes-
sen sein, dass ein stets sicheres Verhalten 
bei allen zu erwartenden Betriebsverhält-
nissen erlernt wird. Je nach Umfang der 
festgelegten Tätigkeit und den individuel-

son für alle Bereiche, in denen elektri-
sche Energie eingesetzt wird, als EFK gel-
ten kann. Es muss immer im Einzelfall 
entschieden werden, ob Beschäftigte für 

den Bereich, in 
dem sie eingesetzt 
werden sollen, die 
drei vorgenannten 
Anforderungen an 
eine EFK erfüllen.

Nur Beschäftigte, 
die alle Anforde-
rungen aktuell er-
füllen, können von 
den Verantwortli-
chen des Unter-
nehmens elektro-

technische Arbeiten übertragen bekom-
men. Auch Beschäftigte mit einer elektro-
technischen Berufsausbildung dürfen da-
her nicht automatisch mit der Durchfüh-
rung elektrotechnischer Arbeiten beauf-
tragt werden. Auch bei ihnen ist immer zu 
beurteilen, ob sie die Anforderungen ak-
tuell erfüllen. 

Die Verantwortung, ob Beschäftigte als 
EFK eingesetzt werden dürfen, trägt im-
mer die Unternehmensleitung. Wenn die-
se nicht selbst über eine ausreichende 
fachliche Qualifikation verfügt, muss sie 
sich bei dieser Entscheidung fachlich un-
terstützen lassen.

Elektrofachkraft für festgeleg-
te Tätigkeiten (EFKffT)

Häufig sind in Unternehmen 
gleichartige, sich wiederholen-

de Tätigkeiten an einem Be-
triebsmittel notwendig – bei-
spielsweise der Anschluss 
eines Elektroherds an die 

Es muss immer im Einzelfall 
entschieden werden, ob Be-
schäftigte für den Bereich, in 
dem sie eingesetzt werden sol-
len, über ausreichende Kennt-
nisse und Erfahrungen und 
Kenntnisse der einschlägigen 
Bestimmungen verfügen.

Theorie und Praxis

In der theoretischen Ausbildung 
müssen Kenntnisse der Elektro-
technik vermittelt werden, die für 
das sichere und fachgerechte 
Durchführen von elektrotechni-
schen Arbeiten erforderlich sind. 
Diese basieren auf der in einer Ar-
beitsanweisung festgelegten Tätig-
keit und kann innerbetrieblich oder 
außerbetrieblich durch eine EFK er-
folgen.
Die praktische Ausbildung muss 
an den Betriebsmitteln durchge-
führt werden, auf die sich die Ar-
beitsanweisung bezieht. Sie muss 
alle erforderlichen Fertigkeiten ver-
mitteln, sodass die in der Arbeits-
anweisung festgelegte Tätigkeit in 
jedem Fall sicher durchgeführt 
werden kann.
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len Vorkenntnissen kann eine Ausbildung 
über mehrere Monate erforderlich sein 
und muss mit einer Überprüfung durch ei-
ne EFK in Theorie und Praxis abgeschlos-
sen werden. Das Prüfungsergebnis ist zu 
dokumentieren.

Die Ausbildung entbindet Unternehmer 
nicht von ihrer Führungsverantwortung. Sie 
haben vor dem ersten Übertragen der Ar-
beitsaufgabe und regelmäßig zu überprü-
fen, ob die in der 
vorstehend ge-
nannten Ausbil-
dung erworbenen 
Kenntnisse und Fer-
tigkeiten für die 
festgelegten Tätigkeiten ausreichend und 
aktuell sind.

In eigener Fachverantwortung dürfen 
EFKffT nur solche festgelegten Tätigkeiten 
ausführen, für die es eine nachgewiesene 
Ausbildung gibt. Diese festgelegten Tätig-
keiten dürfen nur an Betriebsmitteln mit 
Nennspannungen unter 1.000 V AC bzw. 
1.500 V DC und grundsätzlich nur im freige-
schalteten Zustand durchgeführt werden. 
In diesem Spannungsbereich darf unter 
Spannung nur die Fehlersuche und das 
Herstellen des spannungsfreien Zustandes 
durchgeführt werden.

Die festgelegte Tätigkeit lässt sich nicht 
durch eine allgemeine, unspezifische Tä-
tigkeitsbeschreibung definieren, sondern 
setzt die genaue Beschreibung des Be-
triebsmittels und der Tätigkeit in einer Ar-
beitsanweisung voraus. Die selbstständi-
ge Beurteilung davon abweichender Situ-
ationen ist durch eine EFKffT nicht mög-
lich. Für das dazu notwendige Verständ-

nis des elektrischen Zusammenwirkens 
der Betriebsmittel in elektrischen Anlagen 
und für das Beurteilen der daraus resul-
tierenden Gefahren sind umfangreiche 
elektrotechnische Kenntnisse erforder-
lich. Diese Kenntnisse können im Rahmen 
der vergleichsweise kurzen Ausbildung 
zur EFKfft nicht vermittelt werden.
Die EFKffT darf eigenständig 

 weder elektrische Anlagen errichten°

 noch bestehende elektrische Anlagen 
verändern oder er
weitern.

°

-

Der Austausch von 
gleichen Betriebs-
mitteln kann aber 
gegebenenfalls zu-

lässig sein. Für eine weitere festgelegte 
Tätigkeit der EFKffT ist immer eine erneute 
Ausbildung erforderlich. Im Einzelfall 
muss von einer EFK beurteilt werden, wel-
che Ausbildungsinhalte der Erstausbil-
dung für die Ausbildung in der neuen fest-
gelegten Tätigkeit verwendet werden kön-
nen.

Elektrofachkraft für ein 
begrenztes Aufgabengebiet
In bestimmten Tätigkeitsbereichen, bei-
spielsweise der Veranstaltungstechnik, 
müssen elektrotechnische Arbeiten durch-
geführt werden, die von Elektrofachkräf-
ten für festgelegte Tätigkeiten nicht mehr 
ausgeführt werden dürfen. Diese Arbeiten 
werden in der entsprechenden Ausbil-
dungsverordnung abgebildet und im Rah-
men der Berufsausbildung oder in speziel-
len Zusatzqualifikationen vermittelt. 

Klar ist aber: Eine solche Ausbildung 
qualifiziert ausschließlich für die elektro-

technischen Arbeiten auf diesem Gebiet. 
Die Ausbildung ist, aufgrund ihrer Dauer 
und sehr spezifischen elektrotechnischen 
Ausbildungsinhalten, grundsätzlich nicht 
dazu geeignet, sich für zusätzliche Ar-
beitsbereiche in der Elektrotechnik wäh-
rend der Berufstätigkeit weiter zu befähi-
gen.       

Dieter Rothweiler

Unter  stehen zum Herun-
terladen bereit:  

www.bgetem.de

° DGUV Vorschrift 3 „Elektrische Anlagen 
und Betriebsmittel“ (Webcode 
M18820546)

° DGUV Regel 103-011 „Arbeiten unter 
Spannung an elektrischen Anlagen und 
Betriebsmitteln“ (Webcode M18393301)

 DGUV Grundsatz 303-001 „Ausbil-
dungskriterien für festgelegte Tätigkei-
ten im Sinne der Durchführungsanwei-
sung zur Unfallverhütungsvorschrift 
Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ 
(Webcode M18700736)

°

 IVSS Leitlinie zur Beurteilung der Befä-
higung von Elektrofachkräften (Web-
code M18980013)

°

Die Ausbildung entbindet den 
Unternehmer nicht von seiner 
Führungsverantwortung.

Seminare der BG ETEM 
zum Thema

 Seminar 163: Grundseminar: Si-
chere und fachgerechte Prüfung 
elektrischer Anlagen, Betriebsmit-
tel und Maschinen

°

 Seminar 402: Praxisprobleme 
beim Prüfen elektrischer Betriebs-
mittel und Anlagen

°

Anmeldung unter , 
Webcode 11919750

www.bgetem.de
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→  info

https://www.bgetem.de/
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/REdVViBWMw--
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/MTAzLTAxMQ--
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/MzAzLTAwMQ--
https://medien.bgetem.de/medienportal/artikel/SVZTUzAwNEQ-
https://www.bgetem.de/seminare/seminare-fuer-sicherheit-und-gesundheit-am-arbeitsplatz


 Bei bis zu 30 Prozent aller Arbeitsunfäl-
le spielt Alkohol eine Rolle. Das hat 

die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen 
ermittelt. Damit es erst gar nicht so weit 
kommt, müssen Arbeitgebende schon 
vorher aktiv werden. Stellen sie fest, dass 
ein Beschäftigter alkoholisiert ist, müssen 
sie ihn am Weiterarbeiten hindern. Wenn 
Sie darüber hinaus den Eindruck haben, 
dass die Person sich selbst oder andere 
gefährdet, haben sie dafür zu sorgen, 
dass sie unbeschadet nach Hause kommt.

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers 
besteht nicht nur bei einem einmaligen 
„Ausrutscher“. Besteht der Verdacht ei-
ner Alkoholabhängigkeit, sind Führungs-
kräfte und Arbeitgeber erst recht gefor-
dert. „Das erscheint vielen Führungskräf-
ten zunächst heikel, ist aber mit der rich-
tigen Vorbereitung umsetzbar“, erläutert 
Dr. Just Mields, Arbeitspsychologe bei der 
BG ETEM. Er empfiehlt: „Nicht lange war-

ten: Sprechen Sie den oder die Be-
troffene unter vier Augen persön-
lich an und erörtern Sie Ihre Be-
obachtungen.“

Doch wie erkennt 
man, ob ein Be-

schäftigter zu viel 
trinkt? Und wie 
geht man in sei-
nem solchen 
Fall vor?

Wie gefähr-
lich ist Al-
kohol am 
Arbeits-
platz?

Schon bei 0,2 
Promille steigt 

die Risikobereit-
schaft. Bewegliche Licht-

quellen werden deutlich 
schlechter wahrgenommen. 
Bei 0,3 Promille wird man un-

Ein Mitarbeiter mit Fahne – und das nicht zum ersten 
Mal? Da sollten die Alarmglocken schrillen. Was Arbeit-
geberinnen und Arbeitgeber jetzt tun müssen.

aufmerksamer und kann sich schlechter 
konzentrieren.

„Das zeigt, schon ein Glas Sekt zum Ge-
burtstag des Kollegen kann zum Problem 
werden“, sagt Dr. Just Mields. Das gilt so-
wohl beim Bedienen von Maschinen als 
auch im Straßenverkehr. Auch der Restal-
kohol von der Familienfeier am Abend zu-
vor ist gefährlich. 

Was kann ich als Arbeitgeber tun?
„Vor allem sollten Sie klare Kante zei-
gen“, sagt Dr. Just Mields. Arbeitgebende 
und Führungskräfte sollten deutlich ma-
chen, dass Arbeit und Alkohol nicht 
vereinbar sind. 
Zur Prävention 
gibt es ver-
schiedene Mit-
tel von der Auf-
klärung durch 
Vorträge oder Filme, über die gezielte 
Unterweisung von Beschäftigten, die Ma-
schinen bedienen oder mit Dienstfahr-
zeugen unterwegs sind, bis zur Zusam-
menarbeit mit Suchtberatungsstellen. 
Auch ein absolutes Alkoholverbot ist 
denkbar und kann in einer Betriebsver-
einbarung festgeschrieben werden. Just 
Mields: „Wer bei der Betriebsfeier lecke-
re alkoholfreie Cocktails statt Bier anbie-
tet, setzt darüber hinaus ein positives 
Zeichen.“

Wie erkenne ich, ob ein Mitarbei-
ter ein Suchtproblem hat?
„Die Anzeichen für einen problemati-
schen Alkoholkonsum sind individuell 
verschieden“, sagt Dr. Just Mields. Dazu 
können eine Alkoholfahne oder das stän-
dige Lutschen von Bonbons als Atemrei-
niger, eine früher nicht übliche Unpünkt-
lichkeit, häufige Fehlzeiten, Konzentrati-
onsschwierigkeiten oder Leistungsmän-
gel gehören. Darüber hinaus kann es zum 
Anlegen heimlicher Vorräte sowie labilem 

Alkohol am Arbeitsplatz

D as eine Glas zu viel
oder aggressivem Verhalten gegenüber 
Kollegen oder Vorgesetzten kommen.

Wie gehe ich bei einem Sucht- 
verdacht vor?
Der erste Schritt ist ein Gespräch unter 
vier Augen. „Hilfreich ist eine sachliche 
und ruhige Atmosphäre“, sagt Dr. Just 
Mields. Der oder die Vorgesetzte stellten 
keine Diagnose, sondern teilten ganz 
sachlich ihre Beobachtungen und die Ab-
weichung zu dem gewünschten Verhalten 
mit, z. B. wenn es zu häufigen Fehlzeiten 
oder nachlassenden Leistungen gekom-
men ist. Danach zeigen sie ihre Besorgnis 
über eine mögliche Sucht. Schließlich 
werden Hilfs- und Therapieangebote so-
wie mögliche betriebliche Konsequenzen 
angesprochen. 

„Diskussionen, Entschuldigungen und 
Vorwürfe helfen nicht 
weiter. Wichtig ist, dass 
die Führungskraft durch 
häufiges Nachfragen 
sicherstellt, verstan-
den worden zu sein. 

Das Ziel sollte sein: Der oder die Betrof-
fene weiß am Ende des Gesprächs, dass 
der Betrieb konsequent und systematisch 
die Entwicklung begleitet, und er bekommt 
eine faire Chance, wenn er sich seiner 
Suchterkrankung entgegenstellt“, rät 
Mields. Das erste Gespräch endet mit ei-
ner Zusammenfassung aller Inhalte und ei-
ner verbindlichen Terminvereinbarung für 
die nächsten Schritte.

Wie die aussehen können, zeigt der 
5-Stufen-Plan aus der Broschüre „Alkohol 
und Arbeit – zwei, die nicht zusammen-
passen“. Er beschreibt das gesamte Vor-
gehen, vom ersten Gespräch bis zur in 
manchen Fällen unvermeidlichen Beendi-
gung des Arbeitsverhältnisses. 

 → info
www.bgetem.de, Webcode M18703564
Broschüre: Alkohol und Arbeit – zwei, die 
nicht zusammenpassen. Bestellnummer: 
JB012, für Mitgliedsbetriebe 20 Exemplare 
kostenlos. Download ebenfalls kostenlos.
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Der 5-Stufen-Plan: So gehen Sie vor, wenn der Verdacht auf ein Suchtproblem besteht

Beteiligte:
 Beschäftigte/r ▪

 ▪ direkte/r Vorgesetzte/r 
 ▪ evtl. Personal- oder 
Schwerbehinderten-
vertretung, Suchthelfer

Beteiligte:
 ▪ Beschäftigte/r 
 ▪ direkte/r Vorgesetzte/r 
 ▪ evtl. Personal- oder 
Schwerbehinderten-
vertretung, Suchthelfer

 ▪ Personalabteilung

Beteiligte
 ▪ wie bei 3

Beteiligte
 ▪ wie bei 3

Inhalt: 
 neue Fakten und Bezug auf Erstgespräch▪

 ▪ Zusammenhang mit Suchtmittelgebrauch aufzeigen
 ▪ Hinweis auf innerbetriebliche und externe Hilfen
 ▪ Hinweis auf Stufenplan
 ▪ Aufforderung, eine Beratung aufzusuchen
 Ankündigung möglicher Konsequenzen▪

 Gesprächsprotokoll an Personalabteilung▪

Inhalt: 
 ▪ neue Fakten und Bezug auf vorheriges Gespräch
 Zusammenhang mit Suchtmittelgebrauch aufzeigen▪

 ▪ Hinweis auf innerbetriebliche und externe Hilfen
 ▪ Aufforderung, eine Beratung aufzusuchen
 ▪ Hinweis auf Stufenplan
 Ankündigung von Konsequenzen bei weiteren 
Auffälligkeiten

▪

 ▪ bei krankheitsbedingter Sucht: Aufforderung zur 
Suchtberatung und Zusicherung von Unterstützung

 ▪ Nachweis eines Beratungsgesprächs verlangen
 wenn keine Suchterkrankung: Abmahnung aus 
verhaltensbedingten Gründen

▪

 Einleitung der Kündigung▪

 ▪ Aussicht auf Wiedereinstellung nach erfolgreicher 
Therapie innerhalb eines Jahres

1 Vier-Augen-Gespräch

3 Gespräch

4 Gespräch

5 letztes Gespräch des Stufenplans

2 Gespräch

Beteiligte:
 ▪ Beschäftigte/r 
 ▪ direkte/r Vorgesetzte/r

Inhalt:
 konkrete Fakten (Zeit, Ort, Vorfall)▪

 ▪ Besorgnis über mögliches Suchtproblem
 Hinweis auf innerbetriebliche 
und externe Hilfen

▪

 Erwartungen an Arbeitsverhalten▪

 Hinweis auf Stufenplan▪

 ▪ Vereinbarung von Konsequenzen
 ▪ Termin für Rückmeldegespräch

 ▪ neue Fakten und Bezug auf vorheriges Gespräch
 ▪ Zusammenhang mit Suchtmittelgebrauch aufzeigen
 ▪ schriftliche Aufforderung zu Beratung oder Therapie 
 ▪ Hinweis, dass Fehlverhalten nicht länger toleriert wird
 ▪ Hinweis auf mögliche krankheitsbedingte Kündigung
 ▪ Nachweis eines Beratungsgesprächs verlangen
 ▪ wenn keine Suchterkrankung: zweite Abmahnung, evtl. 
Umsetzung, Änderungskündigung

→ po sitive Verhaltensänderung: 
keine weiteren Folgen

→ k eine Verhaltensänderung 
(erneute suchtmittelbedingte 
Verletzung arbeitsrechtlicher 
Pflichten) weiter zu 2

→  po sitive Verhaltensänderung 
oder Beginn einer Therapie: 
keine weiteren Folgen

→ k eine Verhaltensänderung 
(erneute suchtmittelbedingte 
Verletzung arbeitsrechtlicher 
Pflichten) weiter zu 3

→  po sitive Verhaltensänderung 
oder Beginn einer Therapie: 
keine weiteren Folgen

→ k eine Verhaltensänderung 
(erneute suchtmittelbedingte 
Verletzung arbeitsrechtlicher 
Pflichten) weiter zu 4

→  po sitive Verhaltensänderung 
oder Beginn einer Therapie: 
keine weiteren Folgen

→ k eine Verhaltensänderung 
(erneute suchtmittelbedingte 
Verletzung arbeitsrechtlicher 
Pflichten) weiter zu 5
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Neues Online-Tool für die Substitutionsprüfung 

Mit EIS-Rechner zum 
Epoxidharz-Ersatz

Epoxidharze enthalten eine Vielzahl an 
Stoffen, die häufig Auslöser berufsbe-

dingter allergischer Hauterkrankungen 
sind. In der Praxis lässt sich oft schwer 
beurteilen, ob ein verwendetes Epoxid-
harz stark oder schwach sensibilisierend 
wirkt. In der Regel setzen sich Epoxidhar-
ze aus zwei Komponenten zusammen: 
dem Reaktionsharz und dem Härter. Zu 
den gebräuchlichsten Epoxidharzen zäh-
len Kondensationsprodukte von Bisphe-
nol A und Epichlorhydrin. 

Gefährdung
Ausgehärtete Epoxidharze sind in der Re-
gel ungefährlich. Allerdings können nicht 
ausgehärtete Epoxidharze bei der Verar-
beitung schon bei geringem Haut- oder 
Augenkontakt gesundheitliche Beschwer-
den wie allergische Reaktionen auslösen. 
Bei häufigem Hautkontakt können sich 

Erkrankungen entwickeln, die bei schwe-
ren Verläufen in einigen Fällen zum Ar-
beitsplatzverlust führen oder eine Um-
schulung erfordern. 

Darüber hinaus besteht ein Unfallrisi-
ko, wenn Komponenten der Epoxidharze 
vermischt und nicht umgehend verarbei-
tet werden. Bleiben die gemischten Epo- 
xidharze länger im Gebinde, können sie 
unter Wärmeentwicklung chemisch re-
agieren und das Gebinde sehr stark erhit-
zen. Beschäftigte können sich verbrennen 
und Verätzungen davontragen. Die damit 
einhergehende Freisetzung von Rauch 
und Dämpfen kann zu Atemwegsbe-
schwerden führen.

Die Atemwege werden auch gefährdet, 
wenn Beschäftigte z. B. bei der Verarbei-
tung entstehende Aerosole einatmen. Des-
halb müssen die Beschäftigten durch eine 
Unterweisung über die Gefahren durch 

Epoxidharze informiert sein. Zur Vermei-
dung bzw. wirksamen Minimierung von 
Gefährdungen müssen Arbeitgeber geeig-
nete Schutzmaßnahmen planen und um-
setzen, die konsequent angewendet wer-
den. Bestehen nach Ausschöpfung aller 
technischen und organisatorischen 
Schutzmaßnahmen noch Restrisiken, lässt 
sich durch persönliche Schutzmaßnah-
men, z. B. durch das Tragen von Schutz-
handschuhen, ein Hautkontakt vermeiden 
(TOP-Prinzip). Eine Liste geeigneter Schutz-
handschuhe für Tätigkeiten mit lösemittel- 
freien Epoxidharzen bietet die BG BAU.

Der EIS-Gemischerechner –  
Helfer bei der Ersatzstoffsuche
Die Deutsche Gesetzliche Unfallversiche-
rung (DGUV) fördert die Erarbeitung von 
Praxishilfen, die sich für die Gefährdungs-
beurteilung von Unternehmen nutzen las-

Epoxidharze werden aufgrund ihrer ausgezeichneten technischen Eigenschaften oft 
verwendet. Allerdings führen sie auch häufig zu Haut- und Atemwegserkrankungen. 
Ein neuer Rechner kann dabei helfen, weniger gefährliche Alternativen zu finden.
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sen. Eine davon ist der Epoxidharz- 
InhaltsStoffe-Rechner – kurz: EIS-Rechner 
(siehe „info“). Mithilfe dieses Online-Tools 
können gezielt Inhaltsstoffe (Harz, Härter, 
Reaktivverdünner) von Epoxidharzen auf 
ihre sensibilisierende Wirkstärke hin be-
wertet werden (HS: hoch, GMS: gering 
oder mäßig). Der EIS-Rechner unterstützt 
die Substitutionsprüfung, mit der weniger 
gefährliche Epoxidharzgemische ermittelt 
werden sollen. 

Und so funktioniert der EIS-Rechner: 
Um die sensibilisierende Wirkstärke zwei-
er Epoxidharze mit dem EIS-Rechner ver-
gleichen zu können, müssen die aktuel-
len Sicherheitsdatenblätter vorliegen. Be-
nötigt werden daraus 

 die Angaben zu Inhaltsstoffen, ▪

 deren Anteile im Gemisch (in Mas-
sen-%) sowie 

▪

 das Mischungsverhältnis von Harz und 
Härter ( ). siehe Abb. 1

▪

Sind die Anteile der Inhaltsstoffe im Ge-
misch in Konzentrationsbereichen ange-
geben, so wird immer der höhere Wert für 
die Eingabe in den EIS-Rechner verwen-
det. Der EIS-Rechner ordnet den Stoffen 
automatisch die sensibilisierende Wirk-
stärke (hoch oder gering/mäßig) zu. Für 
bisher noch nicht bewertete Stoffe sollte 
immer eine hohe sensibilisierende Wirk-
stärke manuell gewählt werden. 

Darüber hinaus berücksichtigt der EIS- 
Rechner die ätzende Wirkung von Stoffen, 
weil diese die Hautbarriere schädigen und 
dadurch das Eindringen von Gefahrstoffen 
und Allergenen in die Haut erleichtern (Pe-
netration). Der EIS-Rechner warnt die An-
wender zudem vor besonders gefährlichen 
Eigenschaften bei krebserzeugenden, 
keimzellmutagenen oder reproduktionsto-
xischen Gefahrstoffen der Kategorien 1A 
oder 1B – und bei atemwegssensibilisie-
renden Stoffen, wenn diese mindestens in 
einer Konzentration von 1 % enthalten sind. 

In der Ergebniskommentierung (
) werden beispielhaft zwei Laminier-

harze 1 und 2 miteinander verglichen. Die 
jeweils ermittelten Gefährdungszahlen 
(GZ) für die Harzkomponenten und für die 
Härterkomponenten sind aufgelistet. Der 
EIS-Rechner berechnet für das jeweilige La-
minierharz eine Gesamt-Gefährdungszahl: 

siehe 
Abb. 2

 GZ = 1.285,71 (Laminierharz 1) und ▪

 ▪ GZ = 798,05 (Laminierharz 2). 
Für die Abschätzung der Gefährdung wur-
den die GZ den Gefährdungskategorien I 
bis VI zugeordnet ( ). Je höher 
die GZ, desto höher die Gefährdungskate-
gorie und damit die sensibilisierende 
Wirkstärke. In diesem Beispiel ergibt sich 
die Gefährdungskategorie 

siehe Abb. 3

 ▪ VI für das Laminierharz 1 und 
 IV für das Laminierharz 2. ▪

Ergebnis: Laminierharz 2 ist weniger sen-
sibilisierend. 

Der EIS-Rechner liefert nur eine Aussa-
ge über die jeweilige sensibilisierende 
Wirkstärke. Andere Gefährdungen, z. B. 
die Entzündbarkeit aufgrund der enthalte-
nen Lösemittel, werden nicht bewertet 
und müssen gesondert in der Gefähr-
dungsbeurteilung berücksichtigt werden. 

Fazit
Der EIS-Gemischerechner ist eine prakti-
sche Hilfe für den Arbeitsschutz, um weni-
ger gefährliche Epoxidharze zu ermitteln 
und eine Abschätzung der Gefährdung für 
die Gefährdungsbeurteilung vorzuneh-
men. Geeignet ist der EIS-Gemischerech-
ner für Unternehmen, die Epoxidharze 
herstellen oder einsetzen bzw. die Ver-
wendung planen. Seine Anwendung erfor-
dert aber Fachkenntnisse zu Gefahrstof-
fen im Arbeitsschutz.               Dr. Stefanie Labs

 info→
 ▪ In unserem Onlinemagazin (http://etem.
bgetem.de) finden Sie eine Langfassung 
dieses Beitrags und eine umfangreiche 
Literaturliste.

 ▪ Unter , Suche „EIS-Gemi-
scherechner“ > E I S Epoxidharz-Inhalts-
stoffe-Bewertung, steht der EIS-Rechner 
bereit. Dort sind auch Anwendungen 
mit Epoxidharzen aus Branchen aufge-
führt – unter der Branche „Elektrotech-
nik“ aus Unternehmen der BG ETEM.  

www.baua.de

Anwendung von Epoxid-
harzen in Branchen der 
BG ETEM

 Windkraftanlagen zur Herstellung 
von Rotorblättern

▪

 Flugzeugbau zur Herstellung von 
Strukturkomponenten für Flug-
zeuge

▪

 Orthopädietechnik bei der Her-
stellung von Orthopädiehilfsmit-
teln

▪

 ▪ Elektronik und Elektrotechnik als 
Tränk- und Gießharze oder als Be-
standteil von Klebstoffen für elek-
tronische Baugruppen

 ▪ Oberflächenbeschichtungen beim 
Lackieren oder Grundieren von 
flüssigen Beschichtungsstoffen 
(Flüssiglackbeschichtung) 

Abb. 1: Eingabemaske mit Beispiel einer Komponente (Harz) für ein Laminierharz mit Bewertung 
der sensibilisierenden Wirkstärke (HS: hoch, GMS: gering oder mäßig)

Abb. 2: Ergebniskommentierung nach Vergleich zweier Epoxidharze (Laminierharze)

Abb. 3: Festlegung der Gefährdungskategorien VI und IV anhand der berechneten Gefährdungs-
zahlen für die beiden Laminierharze 1 und 2
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Fahrzeuge der Energie- und Wasserwirtschaft können 
Sonderrechte im Straßenverkehr in Anspruch nehmen. 
Eine Voraussetzung ist die richtige Warnmarkierung. 

 Mit Fahrzeugen, die dem Bau, der Un-
terhaltung oder der Reinigung der 

Anlagen im Straßenraum dienen, können 
bestimmte Sonderrechte nach der Stra-
ßenverkehrsordnung (StVO) in Anspruch 
genommen werden. Es darf „auf allen 
Straßen und Straßenteilen und auf jeder 
Straßenseite in jeder Richtung zu allen 
Zeiten gefahren und gehalten werden, so-
weit der Einsatz des Fahrzeuges dies er-
fordert“. Verglichen mit den Sonderrech-
ten der Feuerwehr oder der Polizei sind 
die Sonderrechte also dem Zweck ent-
sprechend deutlich eingeschränkt.

Warnmarkierung ist Pflicht
In Unternehmen der Energie- und Wasser-
wirtschaft taucht nun immer wieder die 
Frage auf, wie die entsprechend einge-

setzten Fahrzeuge aussehen oder ausge-
stattet sein müssen.

Soll beispielsweise bei Instandhaltungs-
arbeiten an Versorgungsanlagen im öffent-
lichen Straßenraum in zulässigem Umfang 
von den allgemein gültigen Regeln der 
StVO abgewichen werden (Sonderrechte), 
müssen „weiß-rot-weiße Warneinrichtun- 
gen“ am Fahrzeug angebracht sein. Kon-
kret ist die Ausrüstung mit rot-weiß-roter 
retroreflektierender Warnmarkierung (Si-
cherheitskennzeichnung) nach DIN 30710 
„Sicherheitskennzeichnung von Fahrzeu-
gen und Geräten“ gemeint.

Mindestfläche anbringen – und 
das an der richtigen Stelle
Als Mindestfläche sind an jeder Fahrzeug-
kante der Front- und Heckseite mindes-
tens vier sogenannte Normflächen erfor-
derlich. Als Normfläche ist ein Quadrat mit 
einer Fläche von 141 mm x 141 mm defi-
niert, das aus einem roten und einem wei-
ßen Dreieck besteht. Auf der jeweiligen 
Fahrzeugfläche müssen die „Streifen“ in 

Kennzeichnung für Fahrzeuge

Richtig markiert
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„A“-Form ausgerichtet sein, also zu den 
Fahrzeugkanten hin abfallen. 

Die Kennzeichnung der linken und rech-
ten Fahrzeugseite wird von der Norm nicht 
verbindlich vorgegeben. Sie berücksich-
tigt lediglich die Annäherung anderer 
Fahrzeuge von vorn oder von hinten. Hier-
für reicht die Warnmarkierung an Front 
und Heck auch prinzipiell aus. Bei Einsät-
zen von Unternehmen der Energie- und 
Wasserwirtschaft sind allerdings von Fall 
zu Fall auch die Fahrzeugseiten zum flie-
ßenden Verkehr ausgerichtet, beispiels-
weise bei einer Einsatzsituation auf einer 
Kreuzung.

Um Sinn und Zweck der Warnmarkie-
rung zu erfüllen, muss sie zudem grund-
sätzlich an der jeweiligen Außenkante der 
Fahrzeugfläche angebracht werden. Hin-
nehmbar sind allerdings sicherlich Positi-
onen, die sich bei gründlicher Abwägung 
als sinnvoll erweisen. Beispiel wäre hier 
eine Fläche zwischen den Fahrzeugleuch-
ten, wenn andere Bereich zu stark gegen 
die Senkrechte geneigt sind.

Gelblicht erlaubt
Ist ein Fahrzeug mit der geforderten Warn-
markierung ausgestattet, darf es ohne 
Ausnahmegenehmigung mit Gelblicht, al-
so mit einer oder mit mehreren „Kenn-
leuchten für gelbes Blinklicht – Rundum-
licht“ ausgerüstet werden.

Unabhängig von sonstigen Anforderun-
gen, z. B. aus den Richtlinien für die Si-
cherung von Arbeitsstellen an Straßen
(RSA), ist das Gelblicht sinnvoll: Schließ-
lich werden andere Verkehrsteilnehmer
durch aktives Leuchten noch wirkungsvol-
ler gewarnt.  

 

 

                         Timo Behnke

 info→
Wichtige Bestimmungen zum Thema 
Warnmarkierung:

 § 35 (6) Straßenverkehrs-Ordnung 
(StVO)

▪

 DIN 30710 „Sicherheitskennzeichnung 
von Fahrzeugen und Geräten“

▪

 § 52 (4) Straßenverkehrs- 
Zulassungs-Ordnung (StVZO)

▪

 Richtlinien für die Sicherung von Ar-
beitsstellen an Straßen (RSA)

▪

Tipps zur  
Warnmarkierung

 ▪ Rüsten Sie das Fahrzeug an allen 
Fahrzeugkanten (Front, Heck so-
wie den beiden Fahrzeugseiten) 
mit Warnmarkierungen aus, um 
das angestrebte Schutzziel zu er-
reichen. Bringen Sie dabei ruhig 
größere Flächen auf und überle-
gen Sie, ob eine Anpassung an 
die Fahrzeugkontur infrage 
kommt.

 ▪ Achten Sie in jedem Fall darauf, 
dass die erforderlichen Mindest-
flächen angebracht sind.

 Statten Sie auch heckseitige  
Flächen im Fahrzeuginneren 
(Werkbank, Einbauregal o. Ä.) 
oder Türinnenseiten mit (Teil-)
Warnmarkierung aus, wenn die 
äußere Warnmarkierung beim  
Öffnen von Türen teilweise oder 
vollständig weggeklappt oder  
verdeckt wird.

▪

Tipps zum Gelblicht

 ▪ Vergleichen Sie bei der Auswahl 
der Kennleuchten deren Leucht-
wirkung bei  Tageslicht – wenn 
möglich „live“ und nicht nur nach 
angegebenen Messwerten. Die 
Unterschiede zwischen verschie-
denen zugelassenen Leuchten 
sind leider sehr groß.

 Bringen Sie mehrere Kennleuch-
ten an, da auch dies die Erkenn-
barkeit des Fahrzeugs erhöht.

▪

Bei längeren Arbeiten im öffentlichen Straßenraum müssen Fahrzeuge Warnmarkierungen haben.Fo
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Der Einsatz von Gabelstaplern birgt in der Praxis viele 
Gefahren – für die Fahrer ebenso wie für ihre Umge-
bung. Neue optische und akustische Assistenzsysteme 
können helfen, die Risiken deutlich zu verringern.   

 Ende Januar 2018 in einer Frankfurter 
Firma: Ein 38-jähriger Staplerfahrer 

lädt Papierrollen auf einen Lkw. Ein 
56-jähriger Kollege will ihm einen Hinweis 
zur Beladung geben und nähert sich dem 
Gabelstapler. Plötzlich schert das Heck 
des Staplers aus, trifft den Kollegen und 
wirft ihn um. Sein rechtes Bein wird unter 
der Hinterachse eingequetscht – er erlei-
det schwerste Verletzungen.

Schutz gegen Anfahren
Der zuvor beschriebene Unfall hätte bei-
spielsweise durch ein Antikollisionssys-
tem auf Transpondertechnik verhindert 
werden können. Bei diesem System wer-
den Fußgänger mit einem Transponder 
(Portable Unit) ausgestattet, der an der 
Warnweste getragen wird. Der Gabelstap-
ler ist mit einem fest installierten Lesege-
rät (Truck Unit) ausgerüstet, das einen 
kugelförmigen Schutzbereich um das Ar-
beitsgerät aussendet. 

Betritt nun der Fußgänger mit seinem 
Transponder diesen Schutzbereich, wird 
er nicht nur akustisch und optisch, son-
dern auch mittels Vibrationen gewarnt. 
Der Staplerfahrer bekommt zusätzlich zur 
Warnung auf dem Display angezeigt, wie 
viele Personen sich in der Warnzone be-
finden und aus welcher Richtung sie sich 
dem Fahrzeug nähern. Gebäude sind oft 
verwinkelt und nicht selten liegen Fahrwe-
ge direkt neben Türen. Das Signal durch-
dringt sogar Mauern, sodass der Fahrer 
noch vor dem Öffnen der Tür vor dem he- 
rannahenden Fußgänger gewarnt wird.

Sicherung von Gefahren- 
bereichen
Typische Gefahrenstellen mit einem er-
höhten Unfallrisiko sind Kreuzungen und 
Halleneinfahrten, denn häufig ist die 
Sicht durch Maschinen oder Regalanla-
gen eingeschränkt. 

Der Einsatz der Transpondertechnik 
kann auch an solchen unübersichtlichen 
Stellen die Sicherheit aller Beteiligten er-
höhen. Hierzu wird in diesem Bereich ein 
Markierungstransponder fest montiert, 
der ein kugelförmiges Schutzfeld aussen-
det. Erkennt die Empfängereinheit des 

Gabelstapler sicher nutzen

Alles unter Kontrolle

Der Gefahrenbereich eines Gabelstaplers. Hier sieht der Fahrer nicht, ob sich jemand nähert.

18
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Gabelstaplers das Transpondersignal, 
wird die Fahrgeschwindigkeit automa-
tisch auf einen vorher festgelegten Wert 
verringert.

Gute Sicht beim Rangieren
Erhöhte Aufmerksamkeit gilt für Fußgän-
ger, die sich in der Nähe von rückwärts-
fahrenden Gabelstaplern aufhalten. Ob-
wohl der Fahrer den Schulterblick nutzt, 
kann er nicht den gesamten Bereich hin-
ter dem Fahrzeug einsehen. In diesem Fall 
sind Rückfahrkameras hilfreich, die beim 
Rückwärtsfahren automatisch zugeschal-
tet werden. Für den Fahrer ist nun der Be-
reich hinter dem Stapler vollständig ein-
sehbar. 

Ein solches Kamerasystem kann mit 
Sensoren kombiniert werden, die den 
Fahrer zusätzlich vor Objekten optisch 
und akustisch warnen. Auf dem Markt er-
hältlich sind auch Rückfahrkameras mit 
Personenerkennung. Diese Systeme scan-

nen mittels Stereokamera den Gefahren-
bereich und können dabei zwischen 
Mensch und Gegenstand unterscheiden. 
Im Gefahrenfall senden sie optische und 
akustische Warnsignale und der Fahrer 
kann rechtzeitig reagieren.

Ein weiterentwickeltes System besteht 
aus verschiedenen Kameras, die das na-
he Umfeld rund um den Stapler erfassen. 
Aus den Bildern der Einzelkameras erge-
ben sich ein vorderer, zwei seitliche und 
ein hinterer Sichtbereich. Auf dem Moni-
tor am Fahrerarbeitsplatz werden sie als 
Split-Screen angezeigt. Bei Vorwärtsfahrt 
sind standardmäßig alle vier Sichtberei-
che im Display zu sehen. Bei Rückwärts-
fahrt wechselt die Anzeige auf den hinte-
ren und die beiden seitlichen Sichtberei-
che. Der Fahrer kann am Display mit ei-
nem Blick das gesamte Umfeld überwa-
chen.

Assistenzsysteme zur 
Fahrerunterstützung 
In Betriebs- und Lagerhallen sollten Stap-
lerfahrer besonders aufmerksam sein und 
die Geschwindigkeit reduzieren. Denn je 
nach räumlichen Gegebenheiten müssen 
sie mit Personen oder anderen Flurförder-
zeugen rechnen. Hingegen können sie im 
Außengelände im Normalfall mit einer hö-
heren Geschwindigkeit fahren.

Aus Sicherheitsgründen ist es daher 
sinnvoll, schon bei der Einfahrt in die Hal-
le die Fahrgeschwindigkeit mittels eines 
Geschwindigkeitsassistenten zu begren-

zen. Dieses System erkennt die jeweilige 
Position des Gabelstaplers und regelt au-
tomatisch die maximal zulässigen Fahrge-
schwindigkeiten für den Innen- und Au-
ßenbereich.

Ein Kurvenassistent kann physikalisch 
unsichere und damit für den Staplerfahrer 
gefährliche Fahrsituationen verhindern. 
Hierzu sind am Gabelstapler Sensoren an-
gebracht, die verschiedene Parameter 
messen. Aus diesen Daten wird in der je-
weiligen Betriebssituation errechnet, ob 
eine Gefährdung besteht und aktiv in die 
Steuerung eingegriffen werden muss. Ein 
Staplerfahrerausbilder erläutert: „Ein Kur-
venassistent misst permanent Lastge-
wicht, Hubhöhe, Lenkwinkel und Fahrge-
schwindigkeit. In Abhängigkeit der Last 
und des Lenkwinkels wird die Geschwin-
digkeit in Kurven automatisch angepasst. 
Je höher die Last, desto geringer die Kur-
vengeschwindigkeit. Damit sinkt auch die 
Kippgefahr.“

Kritische Betriebszustände können 
auch bei der Ein- und Auslagerung von 
Waren eintreten und die Standsicherheit 
des Gabelstaplers gefährden. Um dies zu 
vermeiden, werden bei speziellen Assis-
tenzsystemen an verschiedenen Stellen 
des Gabelstaplers Messwerte erfasst und 
durch ein Steuergerät verarbeitet. Nähert 
sich etwa beim Einlagern die Tragfähigkeit 
des Gabelstaplers dem Grenzbereich oder 
wird sie sogar erreicht, greift die Steue-
rung regulierend ein. Sicherheitskritische 
Hub- und Neigefunktionen des Hubmas-
tes werden unterbunden und die Standsi-
cherheit bleibt erhalten. Für den Fahrer 
wichtige Informationen wie Lastgewicht, 
Lastschwerpunkt, Hubhöhe und Neige-
winkel des Hubmastes werden auf einem 
Display angezeigt.

Verhaltensfehlern 
entgegenwirken
Das Gefährdungspotenzial beim innerbe-
trieblichen Verkehr ist hoch, umso wichti-
ger sind gut ausgebildete Staplerfahrer. 
Dennoch schleichen sich mitunter Verhal-
tensfehler wie Fahren mit eingeschränkter 
Sicht oder mit überhöhter Geschwindig-
keit im Arbeitsalltag ein. Die Ursache hier-
für sind häufig Termin- und Zeitdruck. Der 
Einsatz von Assistenzsystemen kann dem 
entgegenwirken und gefährliche Situatio-
nen verhindern. Der Transport im Betrieb 
wird durch sie sicherer.

 Dieter Bachmann

 (Nachdruck aus „Sicherheitsbeauftragter“ 5/2018)

Praxistipps für Fußgänger im Betrieb

 Halten Sie sich nicht im Gefahrenbereich von Gabelstaplern auf. Dort besteht
erhöhte Unfallgefahr.

▪

▪ Laufen Sie nie hinter einem rangierenden Gabelstapler vorbei. Nehmen Sie im-
mer Blickkontakt mit dem Fahrer auf.

▪ Beim Hineintreten in einen Verkehrsweg nicht auf das Gehör verlassen. Elek- 
trostapler sind leise und leicht zu überhören.

▪ Benutzen Sie nur die festgelegten Fußgängerwege. So vermeiden Sie Kollisio-
nen mit Flurförderzeugen.

▪ Beachten Sie Zugangsverbote und Warnschilder.
▪ Achten Sie auf Warnsignale und LED-Lichtpunkte auf dem Hallenboden: Ein 

Stapler nähert sich!
 ▪

Das Antikollisionssystem auf 
Transpondertechnik warnt vor 
dem Fußgänger.

Denken Sie an die eigene Sicherheit: Tragen Sie Warnweste und Sicherheitsschuhe.
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 Ob für Freileitungsmonteure beim Bau 
oder für Elektrotechniker bei der spä-

teren Wartung – Hochspannungsmasten 
sind Arbeitsplätze mit erhöhtem Unfallri-
siko. Für Beschäftigte von Energieversor-
gern oder Netzbetreibern und ihren Liefe-
ranten ist die Arbeitssicherheit daher ein 
unverzichtbarer Faktor. Sie müssen sich 
laut Gesetzgeber zuverlässig vor Verlet-
zungen schützen und verpflichtend eine 
Persönliche Schutzausrüstung (PSA) tra-
gen. Dazu gehören beispielsweise Wetter-
schutzkleidung, Kopf- und Handschutz 
sowie Sicherheitsschuhe.

Auch auf Absturzsicherung dürfen Be-
schäftigte nicht verzichten, da sie in den 
meisten Fällen viele Meter über dem Bo-
den und an schwer zugänglichen Stellen 
arbeiten. Schon der Zugang über eine Lei-
ter ist nicht ohne Risiko, denn bei einem 

Einsätze an Hochspannungsmasten sind körperlich an-
spruchsvoll und dürfen nur mit Persönlicher Schutzaus-
rüstung ausgeführt werden. Die Absturzsicherung sollte 
besten Schutz bieten und zugleich komfortabel sein.  

Tritt ins Leere droht ein lebensbedrohli-
cher Sturz in die Tiefe.

Davor müssen sich in Zukunft auch Be-
schäftigte von Telekommunikationsbe-
treibern oder dem Fieldservice schützen, 
die vermehrt auch an Hochspannungs-
masten arbeiten werden. Denn im Zuge 
des angestrebten Ausbaus mit dem 
5G-Netzstandard werden diese Konstruk-
tionen in Deutschland zunehmend auch 
als Antennenträger für Mobilfunkanlagen 
genutzt.

Fehlende Routine erhöht  
Unfallgefahr
Um einen Absturz von Beschäftigten zu 
verhindern, kommen häufig Steigleitern 
mit Schutzeinrichtungen zum Einsatz. 
Diese Systeme sind permanent etwa an 
einem Hochspannungsmast installiert. 

Sie bestehen aus einer festen Führung 
wie einer Schiene oder einem Stahlseil 
sowie einem mitlaufenden Auffanggerät, 
dem Steigschutzläufer. Dieser wird als Teil 
der PSA gegen Absturz (PSAgA) am Körper 
mitgeführt und beim Steigen am angeleg-
ten Auffanggurt befestigt. 

Wird der Läufer mit der festen Führung 
verbunden, kann der Anwender gesichert 
auf- und absteigen. Im Falle eines Abrut-
schens oder Wegkippens von der Steiglei-
ter löst die Bremse selbstständig aus, ein 
Absturz in die Tiefe wird dadurch verhin-
dert. Zusätzliches Plus: Anwender können 
die Steigschutzeinrichtungen benutzen, 
ohne dass ihre Bewegungsfreiheit einge-
schränkt wird. Zudem können sie Arbeits-
materialien oder Werkzeuge unkompli-
ziert mitführen.

Nutzt ein Wartungstechniker beispiels-
weise Leitern als vertikalen Zugang, wird 
das mitlaufende Auffanggerät an Schie-
nen oder fest installierten Stahlseilen an-
gebracht, die entlang der Steigwege ge-
führt sind. Dabei ist ein sicherer Umgang 
mit der Ausrüstung für Beschäftigte ins-
besondere dann unverzichtbar, wenn sie 
ihre Absturzsicherung nicht jeden Tag ein-

Absturzsicherung an Hochspannungsmasten

Steigen ohne Risiko
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setzen und ihnen deshalb die Routine 
fehlt. 

So kann es in hektischen Phasen vor-
kommen, dass Anwender nicht überprü-
fen, ob sie den Steigschutzläufer bei-
spielsweise beim Aufsetzen sicher verrie-
gelt haben. Zudem kann es bei manchen 
alten Systemen vorkommen, dass der 
Läufer falsch in die Struktur eingesetzt 
wird. Das kann den Bremsmechanismus 
des Systems beeinträchtigen und im Falle 
eines Sturzes fatale Folgen haben. In der 
Praxis haben sich daher Steigschutzläufer 
etabliert, die Sicherheit und einfache Be-
dienung kombinieren. 

Mit Details, die Risiken  
minimieren
Eigenschaften wie diese rücken auch bei 
führenden Herstellern von Absturzsiche-
rungen in den Mittelpunkt, wenn es um 
die Entwicklung neuer Lösungen zur Ab-
sturzsicherung geht. So sind beispiels-
weise Läufer für Systeme mit vertikaler 
C-Schiene entstanden, die gemäß EN 353-
1:2014+A1:2017 zertifiziert sind. Solche 
Systeme kommen auch dann zum Ein-
satz, wenn an Energieversorgungsmasten 
Antennenanlagen für Mobilfunknetzbe-
treiber installiert worden sind.

Die Steigschutzläufer verfügen über-
dies über eine hohe Nutzerfreundlichkeit. 
So gibt es Ausführungen, die sich nur an 
den dafür vorgesehenen Entnahmestellen 
einsetzen und entnehmen lassen. Mit an-
deren Steigschutzläufern indes lassen 
sich diese Aktionen an jeder beliebigen 
Stelle der Schiene durchführen. Dadurch 
lässt sich der Steigschutzläufer auch 
dann entfernen, wenn etwa Arbeiten auf 
Zwischenebenen durchgeführt werden 
müssen. Ein Indikator an der Kopfseite 
zeigt überdies an, ob der Steigschutzläu-
fer beim Aufsetzen sicher verriegelt wur-
de. Zudem verhindert ein seitlicher Sperr-
bolzen, dass der Läufer falsch herum auf 
die Schienen aufgesetzt werden kann. 

Solche Steigschutzläufer sind jeweils 
für die Benutzung sowohl der Brust- als 
auch der Steigschutzöse eines Sicher-
heitsgurtes zertifiziert. Das reduziert das 
Risiko eines irrtümlich falschen Anschla-
gens auf ein Minimum und erlaubt dem 
Anwender, die für ihn gewohnte oder eine 
komfortablere Position zu nutzen. Die 
Steigschutzläufer verfügen außerdem 
über einen Bandfalldämpfer, der die im 
Falle eines Sturzes auftretenden Kräfte 
auf weniger als 6 kN reduziert.

Kosten für Unternehmen als 
wichtiger Faktor
Wenn es um die Auswahl passender Ab-
sturzsicherung geht, ist nicht allein die 
Sicherheit der Mitarbeiter ein entschei-
dender Faktor. Auch die Kosten für ein Un-
ternehmen spielen eine wichtige Rolle. 
Das gilt bei der Anschaffung, vor der ent-
sprechende Systeme vorausschauend ge-
plant sein sollten. Denn im ungünstigen 
Fall kann ein Nachrüsten oder Umrüsten 
der Systeme auf den neuesten Stand der 
Technik im Nachgang kostspielig sein und 
Betriebsabläufe stören. Unter Umständen 
käme die Arbeit zum Stillstand, das War-
tungspersonal könnte ein technisches 
Problem an einem Hochspannungsmast 
oder Antennenträger vorübergehend nicht 
beheben.

Wer bei der Frage nach geeigneter Ab-
sturzsicherung Fehler vermeiden möchte, 
sollte daher schon in einer frühen Phase 
auf Hilfestellungen von Experten setzen. 
Dazu gehören etwa Hersteller von Ab-
sturzsicherungen, die neben ihren Pro-
dukten einen umfangreichen Service bie-

ten. Sie unterstützen Unternehmen be-
reits bei der Gefährdungsbeurteilung und 
der Umsetzung konkreter Maßnahmen. 
Dabei kann es auch um die Frage gehen, 
ob und wie sich bereits bestehende Sys-
teme nachrüsten lassen. 

Schulungen sind ein Muss
Die Auswahl und Beschaffung geeigneter 
Ausrüstung allein reicht aber nicht, wenn 
sich Beschäftigte bei Tätigkeiten auf 
Hochspannungsmasten schützen sollen. 
Denn Arbeitgeber sind überdies dazu ver-
pflichtet, ihre Mitarbeiter im Umgang mit 
der Absturzsicherung zu unterweisen und 
ihre Anwendung praktisch zu üben. Dabei 
ist es wichtig, dass das Training vor Ort im 
tatsächlichen Arbeitsumfeld durchgeführt 
werden kann. So lässt es sich an die spe-
ziellen Anforderungen am Einsatzort zu-
schneiden. Führende Hersteller von Ab-
sturzsicherungen können hier ein zuver-
lässiger Begleiter sein, da zu ihren Dienst-
leistungen in vielen Fällen auch Schulun-
gen gehören.                                   Björn Mende 

(modifizierter Nachdruck aus „Elektropraktiker“ 7/2019)

Bei der Wartung von 
Antennenträgern 
müssen sich Beschäf-
tigte auch vor einem 
Absturz schützen.

Dieser Steigschutzläufer ist für Schienensysteme mit vertikaler C-Schiene geeignet.
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Filmdrehs unter Corona- 
Bedingungen verlangen 
Schauspielern und Teams 
einiges ab. Herstellungs-
leiter Manuel Schröder  
berichtet, wie das beim 
Traumschiff funktioniert 
und welche Rolle die 
BG ETEM gespielt hat.

Corona und Filmproduktion

Mit Maske auf  
dem Traumschiff

?Florian Silbereisen mit Maske – wo 
bleibt da das Lächeln des Traumschiff- 
Kapitäns?
Manuel Schröder: In dem Moment, in 
dem wir mit ihm drehen, darf er die Mas-
ke abnehmen und wird im Film in voller 
Pracht zu sehen sein. Sobald geprobt 
wird und die Kamera noch aus ist, werden 
bei uns am Set Masken getragen. Es ist 
tatsächlich ein Thema: Wie ist das wäh-
rend einer Probe? Wie ist im Gesicht des 
Mitspielers etwas zu lesen? Da wird allen 
etwas abverlangt, um trotzdem gut spie-

len zu können. Das hat aber bisher sehr 
gut funktioniert. Wir haben die ersten vier 
Filme fertiggestellt und alles hat ge-
klappt. Also, der Kapitän wird lächeln.

?Wohin ging die Reise?
Wir haben dieses Jahr auf den Seychellen 
und in Kapstadt gedreht. Die nächsten 
Reisen planen wir auch schon und wollen 
nach Mauritius und auf die Malediven.

?Was war die größte Herausforderung 
bei den Dreharbeiten unter Corona-Be-
dingungen?
Es gab viele Herausforderungen, weil wir 
Drehen neu lernen mussten. Wir waren 
plötzlich alle Anfänger. Die normalen Ab-
läufe waren eingeschränkt und wir muss-
ten viele Dinge neu lernen. Die große Un-
bekannte, wie funktioniert das, wie macht 
man das – das war die größte Herausfor-
derung. In den Details hat die BG ETEM mit 
dem Maßnahmenpapier gut dazu beige-
tragen, dass wir das hinbekommen haben.

Auch bei den Dreharbeiten zum Traumschiff – hier eine Szene vor der Corona-Pandemie – gelten inzwischen strenge Schutzmaßnahmen.
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?Wie viele Menschen sind an der Pro-
duktion beteiligt? 
Am Set sind es etwa 20 bis 30, im gesam-
ten Bereich bis zu 50 bis 60 Personen.

?Auf einem Schiff ist es besonders 
eng – enger als im Studio. Wie schafft 
man es, trotzdem Abstand zu halten? 
Wir haben gedreht, als das Schiff in 
Deutschland im Hafen lag und keine Pas-
sagiere an Bord waren. Deswegen hatten 
wir mehr Platz als bei einer normalen Rei-
se. Ähnlich wie unter Studiobedingungen 
konnten wir uns da frei bewegen und sind 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Reederei auch weitgehend aus dem 
Weg gegangen. 
Natürlich hatten wir in der einen oder an-
deren Kabine auch mal weniger Platz als 
draußen an der freien Luft. Wir haben 
aber versucht, die Dreharbeiten in den 
engen Räumen in eine Phase des Drehs 
zu legen, in der wir schon ein paar Wo-
chen zusammen waren und durch regel-

mäßige Tests so eine Art Quarantäne für 
uns geschaffen hatten.

?Wie lange dauert der Dreh für einen sol-
chen Film?
Etwa sechs Wochen.

?Wie viele Aufnahmen wurden im deut-
schen Hafen und wie viele auf See ge-
macht?
Normalerweise findet in Deutschland gar 
nichts statt. Da sind wir gut drei Wochen 
auf dem Schiff auf den Weltmeeren unter-
wegs und dann noch einmal knapp drei 
Wochen in einem Land. 
In diesem Fall hat der Schiffsteil in 
Deutschland stattgefunden und der zwei-
te Teil im Reiseland selbst. Beim Traum-
schiff hat dieser Teil vor Corona stattge-
funden – im Januar und Februar. Jetzt pla-
nen wir die nächste Produktion in Mauri-
tius und dann sind wir eben auch knapp 
drei Wochen im Land vor Ort.

?Hatten Sie einen Corona-Verantwortli-
chen und was war seine Aufgabe?
Ja, wir hatten einen Verantwortlichen. Die 
Aufgabe dieser Person war, darauf zu 
achten, dass die Schutzmaßnahmen ein-
gehalten werden und bei Fragen zu hel-
fen. Außerdem hatte sie darauf zu ach-
ten, dass Masken wirklich getragen und 
Abstände eingehalten werden. Die Funk-
tion wurde von mehreren Personen wahr-
genommen, die sich abgewechselt ha-
ben. Eine durfte auch Abstriche machen 
und hat Tests durchgeführt.

?Wie war die Zusammenarbeit mit der 
Reederei? Gab es ein gemeinsames Ge-
samtkonzept?
Ja, absolut. Die Ree-
derei hatte teilweise 
ein noch strengeres 
Schutzkonzept als 
das, was wir auf Ba-
sis der Handlungs-
hilfe der BG ETEM 
umgesetzt haben. Wir haben gemeinsam 
beide Konzepte angeschaut und daraus 
unser Drehkonzept entwickelt, was für 
uns funktioniert hat. 

?Während des Drehs ist die Besatzung 
an Bord. Gibt es da Berührungspunkte –
und wie funktioniert das?

 

In der Corona-Zeit war das eine sehr redu-
zierte Besatzung. Dadurch gibt es relativ 
wenige Berührungspunkte. Wenn es Berüh- 

rungspunkte gab, zum Beispiel bei einem 
täglichen Meeting, bei dem man sich un-
tereinander abstimmt, dann funktioniert 
das wunderbar, weil man sich seit Jahren 
kennt. Da wurde dann eben darauf geach-
tet, dass Abstände eingehalten werden.
Meetings wurden statt wie früher viel-
leicht in einem kleinen Raum in einem 
großen Raum abgehalten – mit entspre-
chenden Abständen und mit Masken. 
Auch da wurde darauf geachtet, dass die 
Ansteckungsgefahr minimiert wird.

?Wie reagieren Urlauber auf die Dreh- 
arbeiten?
Wir haben in diesem Jahr an der Ostsee 

und in Österreich 
gedreht. Da haben 
wir Urlauber erlebt, 
auf dem Schiff wa-
ren ja diesmal kei-
ne. Das war im 
Sommer eine Pha-

se, in der die Leute nicht mehr so richtig 
Lust auf die Corona-Maßnahmen hatten 
und da lief an der frischen Luft keiner 
mehr mit Maske rum. 
So ein Filmteam fällt ja immer auf – egal, 
in welchem Land und an welchem Ort. 
Aber jetzt ist es eben besonders aufgefal-
len, weil wir in der Regel die Einzigen wa-
ren, die Masken getragen haben. Ich 
konnte schon aus der Entfernung erken-
nen: Aha, ich bin gleich am Set, da kom-

 »Die größte Herausforderung
war: Plötzlich waren wir alle 
Anfänger. Wir mussten das 
Drehen neu lernen.«

Zur Person

Manuel Schröder arbeitet als Her-
stellungsleiter bei der Polyphon 
Film- und Fernsehgesellschaft in 
Berlin und Hamburg.  
Er hat zahlreiche Folgen der ZDF- 
Serien „Das Traumschiff“ und 
„Kreuzfahrt ins Glück“ produziert. 
Schröder studierte Betriebswirt-
schaft und Filmproduktion an der 
Hochschule für Fernsehen und Film 
in München.
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men mir schon die ersten mit Masken 
entgegen. Das waren die Filmschaffen-
den. 
Touristen reagieren eigentlich immer mit 
Interesse. Da standen Masken und die 
Corona-Geschichte gar nicht im Vorder-
grund. Ein Filmteam ist immer spannend 
und interessant, die Leute bleiben stehen 
und gucken. 

?Bei manchen Szenen kommen sich 
Menschen nahe. Wie haben Sie das um-
gesetzt?
Da kommt die BG ETEM ins Spiel. Wir ha-
ben uns an die Schutzmaßnahmen gehal-
ten. Wir haben Schutzstufe 2 angewen-
det, das heißt, wir haben unsere Schau-
spieler regelmäßig getestet. Bei negativen
Tests durften sie sich näherkommen. 
Bei unserem Format, bei dem Liebessze-
nen und Nähe teilweise wichtig sind, ha-
ben wir noch etwas 
anderes gemacht: 
Wir haben bei der 
Besetzung darauf 
geachtet, dass Paa-
re, die im Film viel 
miteinander zu tun 
haben, auch im pri-
vaten Leben Paare sind. Wir haben  
es tatsächlich hinbekommen, dass wir 
Pärchen oder Vater und Tochter besetzt 
haben.

 

Wenn die aus einem Haushalt kamen, ha-
ben sie natürlich vor der Kamera wunder-
bar miteinander spielen können und wir 
mussten auf keinerlei Maßnahmen Rück-

sicht nehmen. Bei den ersten Produktio-
nen in der Corona-Krise hat uns das sehr 
geholfen.

?Galten bei Dreharbeiten im Ausland 
besondere Schutzmaßnahmen? 
Nein, keine besonderen, sondern die 
gleichen deutschen Standards. Natürlich 
haben wir teilweise Situationen vorgefun-
den, in denen andere Standards galten. 
Wir haben uns aber auch da an die Vor-
schläge der BG ETEM gehalten und ge-
nauso weitergemacht wie in Deutschland.

?Wie haben Sie Pausen und Catering  
organisiert?
Das hat sich entwickelt. Anfangs war es 
sehr streng. An einer Biertischgarnitur,  
an der sonst vier oder acht Leute sitzen, 
saßen nur zwei. Wir haben also entspre-
chend aufgestockt. Es gab nur abgepackte 

Sachen und nur ei-
ne Ausgabestelle.
Im Laufe der Zeit 
haben wir das ein 
bisschen ange-
passt, sodass sich 
dann auch mal je-
mand etwas selbst 

holen konnte. Es wurde aber trotzdem 
darauf geachtet, dass die Sachen abge-
packt waren.
Auf dem Schiff ist es sowieso immer ein 
bisschen anders. Dort gibt es ein Büffet 
im Restaurant, an dem das Personal das 
Essen ausgegeben hat und die Leute sa-
ßen mit Abstand.

?Hat die BG ETEM Sie fachlich unter-
stützen können?
Als wir ganz am Anfang standen und den 
Maßnahmenkatalog entwickelten, konnte 
ich mit der Autorin der BG ETEM-Empfeh-
lungen telefonieren und mich mit ihr aus-
tauschen. Das war ein toller Support. Es 
hat mir gezeigt, dass wir im Umgang mit 
Corona auf dem richtigen Weg waren. 
Es hat mir gut gefallen, dass da eine Insti-
tution ist, die man anrufen kann und die 
einem fachlich zur Seite steht. Ich konnte 
mich auch in eine Mailingliste eintragen, 
über die man über Veränderungen sofort 
informiert wurde.

?Wie sah der Notfallplan für den Fall 
aus, dass eine oder mehrere Personen 
infiziert gewesen wären?
Der Hauptgrund für die Einhaltung der 
Schutzmaßnahmen ist ja der, dass ein 
möglicherweise Infizierter seine Kollegin-
nen und Kollegen am Set nicht ansteckt. 
Im Fall einer Infektion hätten wir versucht 
herauszufinden, mit wem die Person Kon-
takt hatte. Im Idealfall wäre dabei die Zahl 
Null herausgekommen, weil sich die Kol-
leginnen und Kollegen untereinander 
nicht ohne Schutz näherkommen sollen. 
Es ist ja die Idee dahinter, wenn sich einer 
ansteckt, isoliert man diese Person, sie 
bleibt zu Hause, wird für die Zeit der Qua-
rantäne ersetzt und man kann normal wei-
terdrehen.
Das funktioniert natürlich nur hinter der 
Kamera. Wenn das vor der Kamera pas-
siert, dann hat man ein Problem. In dem 

Das Team des Traumschiffs: Hanna Liebhold (Barbara Wussow), Oskar Schifferle (Harald Schmidt), Kapitän Max Parger (Florian Silbereisen), Staff- 
Kapitän Martin Grimm (Daniel Morgenroth), Dr. Sander (Nick Wilder). Vor der Kamera wurden Maßnahmen der Schutzstufe 2 angewendet und die 
Schauspieler regelmäßig getestet. Bei negativen Tests duften sie sich näherkommen.

 »Ich konnte mit der Fachfrau 
der BG ETEM über die Schutz-
maßnahmen sprechen. Das 
war ein toller Support.«  
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Fall hätte man zum Beispiel den Drehplan 
geändert und versucht, mit anderen Sa-
chen weiterzumachen solange die betref-
fende Person in Quarantäne ist. 
Der Notfallplan ist also folgender: Wenn 
etwas passiert, kommt diese Person in 
Quarantäne und wir testen sofort die Kon-
taktpersonen. Zum Glück ist das bei uns 
nicht vorgekommen.

?Wie haben Schauspieler und das Team 
auf die veränderten Regeln reagiert?
Ganz prima, muss man wirklich sagen.  
Alle waren sehr verständnisvoll. Jeder 
möchte natürlich arbeiten und daher wird 
es von allen begrüßt, wenn man eine sol-

che Sache ernst nimmt und sich an 
Schutzmaßnahmen hält, die bundesweit 
gültig und von Fachleuten geprüft sind. 
Es war gut, dass wir uns an die Vorschlä-
ge der BG ETEM gehalten haben. Das ist 
sehr gut aufgenommen worden. Das hat 
dazu beigetragen, dass wir nicht einen 
einzigen Fall von Corona hatten.

?Hat Corona auch Einfluss auf die Dreh-
bücher?
Ja, wir haben uns die Drehbücher der lau-
fenden Produktionen vorgenommen und 
genau geprüft, was geht und was geht 
nicht. Wir haben mit Autoren und Regis-
seuren überlegt: Welche Szenen können 

Zum Schutz der Teammitglieder werden hinter der Kamera Masken getragen.

Zusätzliche technische Maßnahmen schützen die Beschäftigten an mobilen Arbeitsplätzen oder 
in den Pausen.

wir wie lösen? Wie bekommen wir trotz 
Corona die Bilder, die wir brauchen? An 
welchen Stellen muss man tatsächlich an 
der Geschichte etwas ändern, damit es 
keine Nähe gibt? 
Manchmal waren es technische Hilfsmit-
tel wie die Kameraperspektive. Manchmal 
haben wir uns damit geholfen, Leute nur 
von hinten zu zeigen. Manchmal haben 
wir aber auch Szenen verändert, sodass 
es vielleicht mal nicht den Massenauflauf 
oder ein Fußballspiel mit vielen Leuten 
gibt, sondern dann wurde mal etwas an-
ders geschrieben.

?Wie hat sich die Atmosphäre auf dem 
Traumschiff durch Corona verändert? 
Jetzt ist natürlich die Frage: Traumschiff 
im Film – oder Traumschiff für die Mitar-
beiter? Im Film hat sie sich im Idealfall 
nicht verändert. Das ist unsere Aufgabe, 
und das haben wir versucht hinzubekom-
men. Deswegen ist natürlich auch keine 
Maske im Bild zu sehen. 
Das ist ja ein fiktionales Programm. Wir 
versuchen paradiesische und schöne Zei-
ten in tollen Ländern der Welt zu zeigen. 
Man soll sich nach Möglichkeit dabei 
wohlfühlen und von Krisen wie Corona für 
eine oder eineinhalb Stunden flüchten 
können. Das ist ja das Konzept des 
Traumschiffs.
Aber selbstverständlich hat sich der Dreh 
für die Beteiligten verändert. Es geht ein 
bisschen sachlicher zu, es ist ein biss-
chen konzentrierter, man bereitet sich ein 
bisschen mehr vor. Aber das Team kennt 
sich seit vielen Jahren. Wir machen 2021 
seit 40 Jahren Traumschiff. Da wird es 
auch einen Dreh zum Jubiläum geben. Wir 
haben Mitarbeiter, die seit 30 Jahren da-
bei sind. Deswegen hat sich die Atmo-
sphäre hinter der Kamera zwar verändert, 
aber trotzdem ist da ein großer Zusam-
menhalt und man hat das gut geschultert.

?Wie geht Florian Silbereisen in Coro-
na-Zeiten mit Selfie-Wünschen von Fans 
um – mit Maske oder gar nicht?
Natürlich gab es Selfie-Wünsche von Fans 
mit Florian und auch mit den anderen 
Stars und Überraschungsgästen – aber 
selbst da werden die Abstände selbstver-
ständlich eingehalten.
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 Am 1. Januar 2021 tritt ein neuer Ge-
fahrtarif der BG ETEM in Kraft. Neben 

der „Rechnung mit dem Risiko“ wurde 
auch die Veranlagung der Mitgliedsunter-
nehmen überprüft und bei Bedarf ange-
passt. Wie wird ein Unternehmen zum Ge-
fahrtarif veranlagt? Antworten zu den 
wichtigsten Punkte gibt es hier.

       Unternehmensschwerpunkt1
Die Veranlagung eines Unternehmens oder 
Unternehmensteils wird durch seine Zuge-
hörigkeit zu einem Gewerbezweig be-
stimmt. Diese richtet sich nach der Art der 
im Unternehmen hergestellten Erzeugnis-
se oder der Art der verrichteten Tätigkeiten. 

Werden im Gesamtunternehmen unter-
schiedliche Produkte hergestellt bzw. un-
terschiedliche Tätigkeiten ausgeübt, ist der 
Unternehmensschwerpunkt entscheidend. 
Dieser stellt das Hauptunternehmen dar. 
Alle weiteren Unternehmenssteile sind Ne-
benunternehmen, die nur gesondert ver-
anlagt werden, wenn 

 in diesem Unternehmensteil mindes-
tens 10 Prozent aller Beschäftigten des 
Unternehmens (ohne Berücksichtigung 
des „Büro-Personals“) tätig sind, min-
destens jedoch fünf Personen;

▪

 ▪ die einzelnen Unternehmensteile klar 
voneinander getrennt sind;

 ▪ für jeden Unternehmensteil ein eigener 
Personalstamm vorhanden ist;

 ▪ das Personal nicht wechselseitig in den 
Unternehmensteilen eingesetzt wird.

             Nebenunternehmenund2 3
Für fremdartige Nebenunternehmen setzt 
die BG ETEM eine Kennziffer nach der Bei-
tragshöhe der Fach-Berufsgenossenschaft 
fest, der diese Unternehmen als Hauptun-
ternehmen angehören würden. Ein fremd-
artiges Nebenunternehmen ist zum Bei-
spiel eine in Eigenregie geführte Betriebs-
kantine mit eigenem Personalstamm. Die 
Kennziffer der BG ETEM für die Betriebs-

Der Gefahrtarif ist das Instrument, um die Beiträge zur 
Berufsgenossenschaft risikogerecht zu berechnen. So 
wird jedes Unternehmen dazu veranlagt.

kantine richtet sich hier nach dem Ge-
fahrtarif der Berufsgenossenschaft Nah-
rungsmittel und Gastgewerbe (BGN). 

Abweichend von den Voraussetzungen 
für die gesonderte Veranlagung von Ne-
benunternehmen ist für die Vergabe einer 
Kennziffer keine Mindestanzahl von Be-
schäftigten in diesem Unternehmensteil 
erforderlich.

      Hilfsunternehmen4
Neben dem Hauptunternehmen und den 
Nebenunternehmen gibt es noch soge-
nannte Hilfsunternehmen – Teile (Tätig-
keiten), die dem Haupt- oder einem Ne-
benunternehmen dienen. Diese Tätigkei-
ten werden grundsätzlich dem Teil des Un-
ternehmens zugeordnet, dem sie vorwie-
gend dienen. Wenn der eigenwirtschaftli-
che Zweck des Hilfsunternehmens über-
wiegt, wird dieses als (fremdartiges) Ne-
benunternehmen gesondert veranlagt. 

Der Handel mit selbst hergestellten Pro-
dukten ist eine Hilfstätigkeit der Produkti-
on und wird nicht gesondert veranlagt. 
Wird neben den selbst hergestellten Pro-
dukten auch Handelsware verkauft und 
überwiegt dadurch der eigenwirtschaftli-
che Zweck des Handels, wird der Handel 
als fremdartiges Nebenunternehmen ei-
genständig zu einer Kennziffer veranlagt. 

Außer, dass für ein (fremdartiges) Ne-
benunternehmen ein eigener Personal-
stamm bestehen muss und dass das Per-
sonal nicht wechselseitig tätig sein darf, 
muss das Nebenunternehmen klar von 
den anderen Unternehmensteilen ge-
trennt sein. Das bedeutet am Beispiel des 
Handels, dass ein separates Verkaufsge-
schäft bestehen muss. Der Verkauf darf 
nicht im Produktionsbereich stattfinden.

      Büro5
Alle Mitgliedsunternehmen der BG ETEM 
werden zusätzlich zum kaufmännisch/
technisch-verwaltenden Teil („Büroteil“) 

veranlagt, unabhängig, ob dieser Unter-
nehmensteil vorhanden ist bzw. ob dort 
Personal beschäftigt wird.

Zuordnung der Beschäftigten
Einmal jährlich melden die Mitgliedsun-
ternehmen der BG ETEM die Entgelte ihrer 
versicherungspflichtig Beschäftigten. Das 
Entgelt ist jeweils der Gefahrtarifstelle zu-
zuordnen, in der die/der Versicherte über-
wiegend tätig ist. 

Pro Person und Jahr gilt grundsätzlich 
nur eine Veranlagung. Bei Beschäftigten, 
die wechselseitig in verschieden veranlag-
ten Unternehmensteilen tätig sind, ist das 
Entgelt in der Tarifstelle zu melden, in der 
die/der Versicherte überwiegend tätig ist. 
Eine Aufteilung der Entgelte auf mehrere 
Tarifstellen ist nur bei unterjährigen Veran-
lagungsänderungen oder bei Änderungen 
im Beschäftigungsverhältnis möglich. 

Für den „Büroteil“ der Unternehmen gilt 
eine Ausschließlichkeits-Bestimmung. 
Versicherte, die außer im kaufmännisch-/
technisch-verwaltenden Teil auch in an-
deren Unternehmensteilen tätig sind, 
werden mit ihrem vollen Entgelt dem ge-
werblichen Betriebsteil zugeordnet. Be-
schäftigte, die sowohl im Büro als auch 
im Handel tätig sind, werden zum Handel 
veranlagt. Eine Prüfung, in welchem Un-
ternehmensteil, die/der Versicherte über-
wiegend tätig ist, entfällt. Zum kaufmän-
nisch-/technisch-verwaltenden Teil („Bü-
roteil“) gehören nur Versicherte, die 

 ▪ ausschließlich in einem mit den ge-
werblichen Betriebsteilen nicht verbun-
denen Büro tätig sind und

 ausschließlich kaufmännisch/technisch- 
verwaltende Tätigkeiten verrichten und

▪

 ▪ keinen Umgang mit Produkt und Ware 
haben und

 nicht im Außendienst tätig sind.▪

         Heike Eilhardt

 info→
Erläuterungen zu „Sonstigen Bestimmun-
gen“ und zur „Zuordnung der Entgelte zu 
den Veranlagungen“ finden Sie in Teil II 
sowie Teil IV des Gefahrtarifs der BG ETEM.

, Webcode M20728777www.bgetem.de

Gefahrtarif 2021

Der Gew erbezweig entscheidet 
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Veranlagung Gesamtunternehmen

Gesamtunternehmen

Hauptunternehmen
Unternehmens-
schwerpunkt

fremdartige 
Nebenunternehmen
Unternehmensteile, die 
als Hauptunternehmen 
einer anderen Fach-BG 
angehören würden

Nebenunternehmen
weitere Unternehmens-
teile neben dem 
Hauptunternehmen

Voraussetzungen für 
gesonderte Veranlagung:
→  mind . 10 % aller Be-

schäftigten  (ohne 
Büro), mindestens 
jedoch 5 Personen

→ k lar von den anderen   
Unternehmensteilen 
getrennt

→ eig ener Personal-
stamm

→ k eine wechselseitige 
Tätigkeit

Voraussetzungen für die 
Vergabe einer Kennziffer:
→ k lar von den anderen   

Unternehmensteilen 
getrennt

→ eig ener Personal-
stamm

→ k  eine wechselseitige 
Tätigkeit

Hilfsunternehmen
dienen dem Hauptunter-
nehmen oder einem ande-
ren Unternehmensteil
(Nebenunternehmen)

gesonderte Veranlagung 
als (fremdartiges) Neben-
unternehmen, sofern die 
Voraussetzungen dafür 
erfüllt sind

keine gesonderte Veran-
lagung:  Die Tätigkeiten 
werden dem Haupt- bzw. 
dem Nebenunternehmen 
zugeordnet, dem die Hilfs-
tätigkeiten dienen

überwiegt der eigenwirt-
schaftliche Zweck?

kaufmännisch/technisch-
verwaltender Teil (Büro) 

Gefahrtarifstelle 1900
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 Wer von seiner Wohnung zwecks Ar-
beitsaufnahme zum Arbeitsplatz ins 

Büro, auf eine Baustelle oder zu einem an-
deren mit dem Arbeitgeber festgelegten 
Ort fährt, ist dabei grundsätzlich gesetz-
lich unfallversichert. Voraussetzung: Die 

Der Weg von der eigenen Wohnung zum Arbeitsplatz und zurück ist unfallversichert. 
Doch wie sieht es aus, wenn der Weg zur Arbeit nicht vor der eigenen Haustür be-
ginnt? Das Bundessozialgericht hat das nun in zwei Fällen klargestellt. 

cherten Weges definiert wird, sieht das 
Gesetz keine Regelung für den anderen 
Grenzpunkt dieses Weges vor. Daher ist 
der Paragraf durch die Rechtsprechung 
der Sozialgerichte ausgelegt und konkre-
tisiert worden. Tritt die oder der Beschäf-
tigte den Arbeitsweg nicht von der eige-
nen Wohnung aus an, sondern von einem 
anderen Ort, ist dies laut Rechtsprechung 
ein sogenannter dritter Ort. Dies gilt auch 
für das Ziel des Arbeitswegs. 

Der dritte Ort als Ausgangs- oder End-
punkt des Weges von oder zur Arbeitsstät-
te ist also ein Ort, der anstelle der Woh-

Aktuelle BSG-Urteile zum „Dritten Ort“

Versichert zum Job?

oder der Beschäftigte befindet sich auf 
dem unmittelbaren Weg. Das Gleiche gilt 
für den Rückweg. Doch der Angestellte Karl 
P. fragt sich: „Wie ist das eigentlich, wenn 
mein Arbeitsweg nicht zu Hause beginnt, 
sondern ich von einem anderen Ort kom-
me – zum Beispiel von meiner Lebensge-
fährtin, bei der ich übernachtet habe?“

Der Versicherungsschutz auf Wegen von 
und zur Arbeit – im Juristendeutsch: zur 
„versicherten Tätigkeit“ – wird im Sozial-
gesetzbuch (SGB) VII geregelt. Begründet 
wird der Versicherungsschutz damit, dass 
diese Wege nicht aus privaten Interessen, 
sondern wegen der versicherten Tätigkeit 
unternommen werden. Sie sind somit da- 
rauf ausgerichtet, dem Unternehmen zu 
dienen. Andererseits werden Ausgangs- 
oder Zielpunkt des Weges zum und vom 
Ort der Tätigkeit vom persönlichen, nicht 
unfallversicherten Lebensbereich geprägt.

Wo beginnt der versicherte Weg?
Während der Tätigkeitsort eindeutig vom 
Gesetzgeber als ein Grenzpunkt des versi-

nung des Versicherten und nicht zusätz-
lich aufgesucht wird. Allerdings ist nicht 
jeder Ort als Ausgangs- oder Endpunkt ei-
nes „versicherten Wegs“ geeignet.

Zwei-Stunden-Grenze
Zunächst ist die Dauer des Aufenthaltes 
am dritten Ort relevant. Sie muss so er-
heblich sein, dass der dritte Ort funktio-
nal an die Stelle des häuslichen Bereichs 
tritt und daher der Aufenthalt dort ein an-
gemessenes, zeitliches Gewicht haben 
sollte. In der Rechtsprechung hat sich da-
zu eine Aufenthaltsdauer von mindestens 
zwei Stunden etabliert. Ereignet sich ein  
Unfall auf dem Weg vom Betrieb zum drit-
ten Ort, so genügt zur Erfüllung der Zwei- 
Stunden-Grenze, dass der Versicherte be-
absichtigte, an diesem Ort mindestens 
zwei Stunden zu verbringen. Diese Ab-
sicht muss mit Gewissheit bewiesen sein 
(sog. Vollbeweis).

Für die Frage von Karl P. bedeutet dies: 
Da er vor seinem Unfall in der Wohnung 
seiner Lebensgefährtin übernachtet hat, 

ist die Voraussetzung für einen Versiche-
rungsschutz erfüllt.

Angemessenes Wege-Verhältnis?
Um für mehr Rechtssicherheit zu sorgen, 
hat das Bundessozialgericht (BSG) im Ja-
nuar 2020 seine Rechtsprechung zum drit-
ten Ort einerseits bekräftigt, zugleich aber 
auch geändert (Az.: B 2 U 2/18 R sowie B 2 
U 20/18 R). So hält das BSG an der 
Zwei-Stunden-Grenze ausdrücklich fest. In 
der Vergangenheit war für den Versiche-
rungsschutz aber auch entscheidend, ob 
die Wegstrecke „Tätigkeitsort – dritter Ort“ 
in einem angemessenen Verhältnis zur 
Strecke „Tätigkeitsort – Wohnung“ stand. 
Dahinter stand der Gedanke, dass der pri-
vate Zweck des Wegs zum dritten Ort und 
des Aufenthalts dort überwiegen würde. 
Entsprechend orientierten sich die Gerich-
te an einem mathematischen Vergleich 
zwischen diesen beiden Strecken. 

In den vergangenen Jahren vertraten die 
Gerichte jedoch zunehmend die Auffas-
sung, dass eine Begrenzung allein nach 

Eigene Wohnung

Arbeitsstätte
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einer bestimm-
ten Wegstrecke 

ein ungeeignetes 
Kriterium sei. 
Denn damit wären 
nahe am Tätig-
keitsort wohnen-
de Versicherte (die 
in der Regel auch 
ein geringes We-
geunfallrisiko tra-
gen) gegenüber 
weiter entfernt 
wohnenden Kolle-
gen schon wegen 

der Weglänge be-
nachteiligt.
Daher setzte sich 

bei unangemessen län-
geren Wegen an den Ge-

richten die Abwägung durch, 
ob Aufenthalte am dritten Ort 

 ▪ für Verrichtungen des täglichen Lebens 
ohne Bezug zur versicherten Tätigkeit 
genutzt wurden oder 

 ▪ ob es sich um Verrichtungen handelte, 
die zumindest mittelbar dem Betrieb zu-
gutekommen – ob also „betriebsdienli-
che Motive“ für einen Aufenthalt am 
dritten Ort sprachen.

Wenn Beschäftigte beim Lebenspartner 
oder der Lebenspartnerin übernachtet 
hatten und von dort einen deutlich länge-
ren Weg zur Arbeit antraten als von ihrem 
Wohnort, könne man entsprechend der 
heutigen gesellschaftlichen Realität von 
einem erweiterten häuslichen Bereich 
ausgehen, entschied das Landessozial-
gericht (LSG) Nordrhein-Westfalen 2018. 
Für den Versicherungsschutz entschei-
dend sei, dass sowohl die Wegstrecke 
von der Wohnung des Partners oder der 
Partnerin zur Arbeit als auch die Wegstre-
cke „eigene Wohnung – Arbeitsplatz“ in-
nerhalb eines Bereichs liegen, den Ar-
beitnehmer üblicherweise an Arbeitsta-
gen zurücklegen.

Die neue Rechtsprechung
Diese Entscheidung wurde durch das 
neue BSG-Urteil nochmals abgeändert. 
Für das BSG kommt es bei einem Unfall 
auf dem Weg von einem dritten Ort nun 

 ▪ weder auf einen mathematischen oder 
wertenden Angemessenheitsvergleich 
der Wegstrecken an 

 ▪ noch auf die Motive für den Aufenthalt 
am dritten Ort, den erforderlichen Zeit-
aufwand für den Weg oder die Höhe des 
Unfallrisikos. 

Unter Gleichbehandlungsgesichtspunkten 
lässt sich nach Feststellung des höchsten 
deutschen Sozialgerichts nicht rechtferti-
gen, dass zwei Personen, die im selben 
Haus übernachtet haben und am nächs-
ten Morgen denselben Arbeitsweg haben, 
nur dann beide versichert sind, wenn sie 
dort als Bewohner ihren Lebensmittel-
punkt haben und nicht lediglich Besucher 
waren. Erleiden Bewohner und Besucher 
also auf dem Weg zur Arbeit mit demsel-
ben Verkehrsmittel denselben Unfall und 
ziehen sich dabei Verletzungen zu, sei 
„kein sachlicher Grund ersichtlich, den 
Besucher – anders als den Bewohner – 
von Leistungen der gesetzlichen Unfallver-
sicherung auszuschließen“, so das BSG. 
Entscheidend sei allein, ob der wesentli-
che Grund – die „Handlungstendenz“ – 
für das Zurücklegen des Wegs darin be-
stehe, den Ort der Tätigkeit aufzusuchen. 

Fazit: Karl P. ist auf dem direkten Weg von 
der Wohnung seiner Lebensgefährtin zu 
seiner Tätigkeit versichert.                
                  Hannah Schnitzler

 info→
Weiteres zu den Urteilen unter , 
Suche „ “ und „ “B 2 U 20/18 RB 2 U 2/18 R

dejure.org

Auch auf dem Weg vom dritten Ort 
zur Arbeitsstätte sind Beschäftigte 
im Regelfall unfallversichert.
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D̃as Magazin Ihrer Berufsgenossen-
schaft geht neue Wege. etem stellt 

sich ab der nächsten Ausgabe noch stärker 
auf die Informationsbedürfnisse von Un-
ternehmerinnen und Unternehmern ein. 

Reportagen aus der Arbeitswelt zeigen, 
wie andere wirtschaftlichen Erfolg und Ar-
beitsschutz unter einen Hut bringen.

Interviews mit renommierten Expertin-
nen und Experten bieten verwertbare In-
formationen aus erster Hand.

Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Infogra-
fiken und Checklisten erleichtern die Um-
setzung vor Ort.

Sicherheit und Gesundheit bei der Ar-
beit sind Chefsache. Daher bereitet etem 
Informationen so auf, dass sie auch in Ih-
rem Betrieb nutzbar sind.

 kompakt: Aktuelle Entwicklungen, 
Innovationen, Medienangebote Ihrer 
BG ETEM – das Marktgeschehen auf 
einen Blick.

˜

 persönlich: Wie machen das die ande-
ren? Hier lesen Sie, welche Lösungen in 
anderen Betrieben erfolgreich sind. 

˜

 verständlich: Expertinnen und Experten 
aus der Praxis erläutern auch komplexe 
Zusammenhänge.

˜

 praxisnah: Hier finden Sie Tipps für Ihren 
betrieblichen Alltag. Einfach erklärt und 
leicht umsetzbar.

˜

In etem finden Sie Informationen für alle 
Branchenbereiche der BG ETEM. Darüber 
hinaus bietet das Webmagazin jede Men-
ge branchenspezifische Beiträge – von 
Praktikern für Praktiker. Diese sind jeder-
zeit verfügbar und können bei Bedarf ab-
gerufen werden.

etem.bgetem.de

Authentisch, praxisnah, auf den Punkt. 
2021 bekommt etem ein neues Gesicht. 
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In Ausgabe 1/2021 lesen Sie:
Gefährdungsbeurteilung: Wie Sie bei Beschäftigten und am Markt punkten können
Arbeiten auf Leitern: Wie Sie Unfälle vermeiden können
Gemeinsam gut gesichert: Schutz für Unternehmer und Ehepartner im Betrieb
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www.bgetem.de

Beinahe-Unfälle immer melden –  Mitarbeitende schützen.

einmal zu o�Einmal ist ...

Auf Missstände aufmerksam machen:  
✓ Keine falsche Scheu davor, Gefahrenstellen zu melden.  
✓ Andere Beschäftigte warnen oder sofern möglich 
 Gefahrenstelle selber beseitigen. 

Ich bin kommmitmensch, weil ich meine Kollegen schütze und Gefahren 
im Betrieb melde, sobald sie mir au� allen. 
Ob Stolperfallen, defekte Kabel oder Glühbirnen: Gründe für Beinahe- 
Unfälle gibt es viele. Und nach dem ersten Schreck geht der Alltag für uns 
weiter. Ist ja noch mal gut gegangen. Aber was ist mit den anderen?

P012_2020 | Konzept &
 G

ra�k: Creative D
uM

ont Rheinland_Sandra Burkert

Ihre gesetzliche  Unfallversicherung 

em2006e_f-s32.indd   32 04.11.20   10:42

https://www.bgetem.de

	etem 6.2020 | Magazin für Prävention, Rehabilitation und Entschädigung | Energie und Wasserwirtschaft
	editorial
	inhalt
	kompakt
	Künstliche Intelligenz entlastet Betriebe
	Mindestversicherungssumme wird angepasst
	Neue Onlineplattform: „Sicheres Dentallabor“
	Vorschussbescheid kommt im Januar
	Temposündern den Spiegel vorhalten
	Corona-Schutz durch richtiges Lüften
	Plakate jetzt bestellen
	750.000 Arbeitsstätten
	Termine
	5 Sicherheitshelden

	mensch & arbeit
	Am Puls der Zeit
	Das eine Glas zu viel
	Mit EIS-Rechner zum Epoxidharz-Ersatz

	betrieb & praxis
	Richtig markiert
	Alles unter Kontrolle
	Steigen ohne Risiko

	gesundheit
	Mit Maske auf dem Traumschiff

	service
	Der Gewerbezweig entscheidet
	Versichert zum Job?
	Impressum
	Ausblick: Die neue etem
	Anzeige: Beinahe-Unfälle





